Stadt Rodgau
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Christos Tousis
Ann-Sophie von Wirth
Marlies Dassinger
Thomas Janeczek
Korbinian Kohler
Gerhard Lederer

Erik Rusch
Sascha-Pascal Volkel
Karl-Heinz Dauth
Regina Grave

Dr. Andreas Kondziela
Carolina Krahn
Winfried B. Sahm
Karin Wagner

Sarah Grimm

Rafael Striebel

Peter Keller

Heino Reckliel

Ana Lopez Vicente
Paula Lopez Vicente
Jorin Karner

Kerstin Kleinschmidt

Magistratsmitglieder
Max Breitenbach

Janika Martin

Heiko Lautenschlager

Dr. Barbara Unger-Lamprecht
Edgar Ott

Sascha Andres

Uwe Becher

Boris Wilfert

Schriftfiihrun
Ahmed Burkard

Verwaltung
Jurgen Stemmler Vertretung fur: Simone

Lapointe

offentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 22.06.2026 Seite: 2/75



Peter Kammerling

Dr. Carsten Lehr
Gregor Fanroth

Stefan Jaud

Kim Leimeroth

Markus Ebel-Waldmann
Bardo Neuhausel

Auslanderbeirat zur Kenntnis
Baye Fara Sall

Abwesend

Mitglieder

Marek Mika entschuldigt
Jan-Christoph Bottcher entschuldigt
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Tagesordnung

Offentliche Sitzung

1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Eréffnung der Sitzung

Tagesordnung der Stadtverordnetenversammliung

Mitteilung durch den Vorsitz

Fragestunde

Anfrage der FDP-Fraktion zum Schutz Minderjahriger und
zu Einwilligungsprozessen bei der Veroffentlichung von
Kinderbildern (KUG und DSGVO)

Anfrage der FDP-Fraktion zur Kostenverteilung und
Finanzierung des On-Demand-Systems ,Hopper*

Anfrage der AfD-Fraktion zur Solidaritatsbeflaggung an
der Fassade des Rathauses

Anfrage der AfD-Fraktion zur Forderung durch das
Bundesprogramm "Demokratie leben!" sowie der lokalen
"Partnerschaft fur Demokratie"

Anfrage der FDP-Fraktion zur Minigolfanlage in
Dudenhofen an der Bleichstral3e

Mitteilungen des Magistrates

Wasserrechtsverfahren MEWA Textil-Service SE & Co.
Deutschland OHG, Rodgau

Antrag auf Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser;
hier: Stellungnahme

Entwicklung der Grinflachenpflege / Pflege durch den
Bauhof der Stadtwerke

AF-0076/2026

AF-0093/2026

AF-0111/2026

AF-0112/2026

AF-0150/2026

MI-0069/2026

MI-0079/2026
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Stellungnahme zum Prufantrag DS-3037/2026 der
Fraktionen Freie Wahler Rodgau, CDU, SPD, Btindnis
90/Die Griinen

Gewaltschutz fir Frauen - Gewalt keine Chance geben

Uberschreitung des in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt

Rodgau fir das Haushaltsjahr 2025 genehmigten
Hochstbetrags der Liquiditatskredite in Hohe von
5.000.000 Mio. Euro

Bodenbevorratung — Anlage 1, Wohnbaugebiet H17
.-Hainhausen West"

Mitteilung zum Abschluss des
Gebietsentwicklungsverfahrens

Neuwahl Kinder- und Jugendparlament 2026

Presseerklarung zur "Seligenstadter Erklarung” der
Burgermeisterkreisversammlung des Kreises Offenbach
im HSGB

Ergebnis- und Finanzrechnung zum Stichtag 31.05.2026

Abschluss eines Letter of Intent zur Ansiedlung des
Deutschen PétanqueVerband e. V. in Rodgau

Beschlussfassung Tagesordnung Teil Il

Mitgliedschaft zur ,Forstbetriebsgemeinschaft Wald- und
Holzkontor w. V.*

Wahl zum Vorsteher fur das Ortsgericht Weiskirchen

Verlangerung der Verwaltungsvereinbarung tber die
Beteiligung der Stadt Rodgau am Verbund der
Behordennummer 115

MI-0090/2026

MI-0105/2026

MI-0036/2026

MI-0119/2026

MI-0115/2026

MI-0135/2026

MI-0038/2026

DS-0040/2026

DS-0095/2026

DS-0102/2026
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10

11

12

13

14

15

15.1

15.2

16

16. Anderungssatzung zur Anderung der
Eigenbetriebssatzung

6. Anderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Rodgau
vom 29.09.2008

Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur
Wohnraumsicherung (sogenannter ,Bauturbo”) -
Grundsatzbeschluss zur Entscheidung Uber die
Zustimmung nach 8§ 36a Baugesetzbuch (BauGB) in der
Stadt Rodgau

Antrag der Fraktionen CDU, SPD und Volt Rodgau:
Umbenennung des Ausschusses fur Finanzen, Wirtschaft
und Ehrenamt (FWE)

Konsolidierungsmaflinahme gemaf? Prasidium: 2.
Anderungssatzung tiber die Erhebung einer Steuer auf
Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder
Sachwerte im Gebiet der Stadt Rodgau

Konsolidierungsmaf3nahme geman Prasidium: 1.
Anderungssatzung tber die Erhebung einer Hundesteuer
im Gebiet der Stadt Rodgau

Anderungsantrag der Fraktionen Tierschutzpartei und
Linksfraktion zur 1. Anderungssatzung tiber die Erhebung
einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau

Anderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD, Volt Rodgau
zum Anderungsantrag der Fraktionen Tierschutzpartei und
Linksfraktion zur 1. Anderungssatzung tiber die Erhebung
einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau (DS
0118/2026-001)

KonsolidierungsmalRnahme gemaf Prasidium:
Anpassung der Gebuhrensatzung (Verpflegungsgebiihr)
Uber die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der
Stadt Rodgau

DS-3151/2026

DS-0058/2026

DS-0068/2026

DS-0128/2026

DS-0106/2026

DS-0118/2026

DS-0118/2026-
001

DS-0118/2026-
002

DS-0121/2026
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17

18

19

20

21

22

22.1

22.2

Konsolidierungsmafinahme gemaf Prasidium: Erlass der
Satzung fir eine Zweitwohnsitzsteuer

Konsolidierungsmaflinahme gemaf Prasidium: Einfihrung
einer Ubernachtungssteuer

Konsolidierungsmalinahme gemaf Prasidium: Einfihrung
und Erhebung einer Grundsteuer C

Konsolidierungsmaf3nahme geman Prasidium: 1.
Anderungssatzung der Verwaltungskostensatzung der
Stadt Rodgau

Anpassung der Satzung Uber die Festsetzung der
Steuersatze fiur die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

a) Beschlussfassung tiber den Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt
Rodgau fiir das Haushaltsjahr 2026 (einschlief3lich des
Stellenplans und weiterer Anlagen) und

b) Beschlussfassung tber das Investitionsprogramm 2026
und Folgejahre der Stadt Rodgau nach § 101 Abs. 3 der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

a) Beschlussfassung tber den Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt
Rodgau fir das Haushaltsjahr 2026 (einschlief3lich des
Stellenplans und weiterer Anlagen) und

b) Beschlussfassung Uber das Investitionsprogramm 2026
und Folgejahre der Stadt Rodgau nach § 101 Abs. 3 der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

a) Beschlussfassung uber den Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt
Rodgau fiir das Haushaltsjahr 2026 (einschlief3lich des
Stellenplans, des Haushaltssicherungskonzeptes und
weiterer Anlagen) und

b) Beschlussfassung tber das Investitionsprogramm 2026
und Folgejahre der Stadt Rodgau nach § 101 Abs. 3 der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

DS-0122/2026

DS-0124/2026

DS-0125/2026

DS-0126/2026

DS-0134/2026

DS-2869/2025

DS-2869/2025-
001

DS-2869/2025-
002
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Protokoll

Offentliche Sitzung

1 Eréffnung der Sitzung

Die Stadtverordnetenvorsteherin Rapple erodffnet die Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung um 19:30 Uhr. Sie begruf3t die Anwesenden und stellt fest, dass form-
und fristgerecht eingeladen wurde.

Die Stadtverordnetenversammlung ist bei 43 anwesenden Mitgliedern beschluss-
fahig.

2 Tagesordnung der Stadtverordnetenversammliung

Frau Réapple ruft den Tagesordnungspunkt 2 auf und verliel3t die Empfehlungen des
Prasidiums hinsichtlich der Bearbeitung der heutigen Tagesordnung.

Das Prasidium empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die nachfolgende
Behandlung der Tagesordnung:

Die Tagesordnungspunkte 15, 15.1, 21 und 22 nebst Anderungsantragen sollen
gemal Teil | der Tagesordnung behandelt werden.

Die Tagesordnungspunkte 10, 11, 14, 17, 18, 19 und 20 sollen gemaf3 Teil | ohne
Aussprache der Tagesordnung behandelt werden.

Die Tagesordnungspunkte 7, 9, 12 und 13 sollen gemaf Teil Il der Tagesordnung en
bloc abgestimmt werden. Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorzunehmende Wabhl soll
per Akklamation durchgefihrt werden.

Frau Wagner meldet sich zu Wort und teilt mit, dass die Fraktion Blindnis 90/Die
Grunen einen Redebeitrag zum Tagesordnungspunkt 14 leisten wird. Dieser ist somit
ebenfalls gemal Teil | der Tagesordnung zu behandeln.

Weitergehend weist Frau Réapple darauf hin, dass die Abstimmung zu Tagesord-
nungspunkt 21 sowohl getrennt, als auch namentlich stattfinden wird.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Tagesordnung der Stadtverordne-
tenversammlung wird wie vorliegend abgestimmt abgearbeitet.

offentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 22.06.2026 Seite: 9/75



3 Mitteilung durch den Vorsitz

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 3 und spricht nachtragliche Geburts-
tagsglickwinsche fir die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung aus.

4 Fragestunde

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 4 auf.

Herr Reckliel? meldet sich zu Wort und stellt mehrere Nachfragen zu der Anfrage AF-
0093/2026. Insbesondere bittet Herr Reckliel3 um Auskunft, wie viele Fahrzeuge zur-
zeit fir den Hopper in Rodgau eingesetzt werden und wie sich die Nutzungszahlen
im Detail darstellen.

Die Nachfragen werden unter Anfragennummer AF-0154/2026 vom Magistrat entge-
gengenommen und nach der Beantwortung Uber den Sitzungsdienst verotffentlicht.

Es liegen keine weiteren Nachfragen vor.

4.1 Anfrage der FDP-Fraktion zum Schutz Minderjahriger und zu
Einwilligungsprozessen bei der Veroéffentlichung von Kinder- AF-0076/2026
bildern (KUG und DSGVO)

Siehe Tagesordnungspunkt 4.

4.2 Anfrage der FDP-Fraktion zur Kostenverteilung und Finanzie-

rung des On-Demand-Systems ,,Hopper* AF-0093/2026

Siehe Tagesordnungspunkt 4.

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion zur Solidaritatsbeflaggung an der

Fassade des Rathauses AF-0111/2026
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Siehe Tagesordnungspunkt 4.

4.4

Anfrage der AfD-Fraktion zur Férderung durch das Bundes-
programm "Demokratie leben!" sowie der lokalen "Partner- AF-0112/2026
schaft fiir Demokratie"

Siehe Tagesordnungspunkt 4.

4.5

Anfrage der FDP-Fraktion zur Minigolfanlage in Dudenhofen

an der Bleichstrae AF-0150/2026

Siehe Tagesordnungspunkt 4.

Mitteilungen des Magistrates

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 5 auf und Ubergibt das Wort an Herrn
Blrgermeister Breitenbach.

Herr Burgermeister Breitenbach gibt eine Erklarung des Blrgermeisters zum Aktions-
tag ,Kommunen am Limit“ ab.
Im Anschluss an die Rede reicht Herr Breitenbach diese schriftlich zu Protokoll.

»Erkldrung des Bilirgermeisters zum Aktionstag

,Kommunen am Limit“

-Es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete,
liebe Birgerinnen und Blirger,

heute setzen Stadte, Gemeinden und Landkreise in ganz Deutschland mit
dem Aktionstag ,Kommunen am Limit* ein gemeinsames Zeichen. Es ist ein
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Zeichen, das wir auch aus Rodgau senden mussen.

Denn die finanzielle Lage der Kommunen ist I&ngst keine abstrakte Diskussion
mehr. Sie entscheidet dartiber, ob wir StraBen und Gebédude erhalten kénnen,
ob Angebote fir Kinder, Jugendliche, Familien und &ltere Menschen verlass-
lich bleiben, ob wir investieren, gestalten und auf neue Herausforderungen
reagieren kénnen.

Die kommunale Finanzkrise ist damit nicht nur eine Frage von Haushaltszah-
len. Sie betrifft unmittelbar den Alltag der Menschen vor Ort.

Auch Rodgau steht vor dieser Realitét.

Trotz erheblicher Einsparungen, klarer Prioritdtensetzungen und belastender
Steuererhéhungen, die heute hier auf der Tagesordnung stehen, weist der
Entwurf weiterhin ein Defizit von 8,5 Millionen Euro aus.

Diese Situation wird den Magistrat, die Verwaltung und insbesondere die
Stadtverordnetenversammliung fordern. Und es wird flr die Biirgerinnen und
Blirger spurbar sein.

Auch wir werden weiterhin unseren Beitrag vor Ort leisten miissen. Wir mis-
sen Ausgaben kritisch priifen. Wir missen lberlegen, welche Aufgaben wir in
welchem Umfang leisten kénnen. Und wir missen dort, wo andere Mdglichkei-
ten nicht ausreichen, auch tber zusétzliche Einnahmen sprechen.

Und sicher ist, dass niemand hier unter uns ist, der diese Entscheidungen mit
Freude im Herzen féllt. Das ist keine Politik, die Spal3 macht. Aber es ist Poli-
tik, die Verantwortung Gbernimmt.

Dabei ist eines wichtig: Die Ursachen dieser Entwicklung liegen nicht allein in
Rodgau und auch nicht allein in den Rathdusern unseres Landes.

Seit sechs Jahren fehlt Deutschland ein verlasslicher und tragféhiger wirt-
schaftlicher Wachstumspfad. Nach dem Einbruch der Pandemie folgten nur
kurze Erholungseffekte; zuletzt prégten Stagnation und Riickgédnge die wirt-
schatftliche Entwicklung. Das schwécht auch die Einnahmeseite der offentli-
chen Haushalte.

Hinzu kommen die erheblichen Tarifabschllisse der vergangenen Jahre. Sie
sind fur die Beschéftigten berechtigt und notwendig gewesen. Aber Kommu-
nen sind personalintensive Organisationen. Gute Kinderbetreuung, Sicherheit
und Ordnung, Bauunterhaltung, soziale Angebote, Stadtentwicklung und eine
funktionierende Verwaltung werden von Menschen geleistet. Steigende Per-
sonalkosten schlagen deshalb unmittelbar und dauerhaft auf die kommunalen
Haushalte durch.

Und schlief3lich erleben wir in zentralen Bereichen unseres Sozialstaats einen
massiven Kostenanstieg: unter anderem bei der Kinder- und Jugendhilfe, der

Eingliederungshilfe und bei Hilfen zur Pflege. Diese Leistungen und die ihr zu-
grunde liegenden Gesetze waren sicherlich gut gemeint. Aber ihre Finanzie-
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rung belastet in besonderem Mal3e die Haushalte der Kreise, Stadte und Ge-
meinden und werden somit zur Last, die die gesamte Situation zum Kippen
bringt.

Kommunen lbernehmen damit eine gro3e Zahl gesetzlicher und gesellschaft-
lich notwendiger Aufgaben. Dazu geh6ren Betreuung, Bildung, soziale Unter-
stlitzung, Infrastruktur, Mobilitét, Sicherheit und viele weitere Bereiche der 6f-
fentlichen Daseinsvorsorge.

Wir stellen nicht in Frage, dass Menschen gute Kitas, funktionierende Schu-
len, soziale Unterstlitzung, sichere Stral3en und eine leistungsfahige Verwal-
tung erwarten dlirfen.

Aber wer neue Aufgaben, neue Standards oder neue Leistungsansprtiche be-
schliel3t, muss auch dauerhaft sicherstellen, dass diese vor Ort finanziert wer-
den kénnen.

Genau das ist in vielen Bereichen nicht der Fall.

Bund und L&nder setzen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Kommu-
nen setzen sie um. Und am Ende missen Stédte und Gemeinden vor Ort er-
klaren, warum Steuern angepasst werden, Investitionen verschoben oder An-
gebote eingeschrénkt werden missen.

Das darf auf Dauer nicht der Normalzustand werden.

Wir brauchen keine Schuldzuweisungen. Aber wir brauchen eine faire Aufga-
ben- und Finanzverteilung.

Der Grundsatz muss gelten: Wer bestellt, bezahit.

Das bedeutet konkret: Dauerhafte Aufgaben brauchen eine dauerhafte Finan-
zierung. Wachsende Sozialausgaben miissen eingeddmmt und auf allen
staatlichen Ebenen angemessen getragen werden. Standards und Forderver-
fahren muissen einfacher werden. Und die Kommunale Politik braucht wieder
ausreichend Handlungsspielraum, um ihre Stadte und Gemeinden eigenver-
antwortlich gestalten zu kénnen.

Wir in Rodgau werden weiterhin unseren Beitrag leisten. Wir werden unsere
Aufgaben kritisch hinterfragen, unsere Verwaltung weiterentwickeln und dort
sparen, wo es moglich und vertretbar ist.

Aber wir diirfen nicht so tun, als kénnten wir diese grol3en strukturellen Pro-
bleme allein durch immer neue Einsparungen oder immer héhere Belastungen
flir unsere Blrgerinnen und Blirger I6sen.

Der heutige Aktionstag ist deshalb kein Zeichen der Resignation. Er ist ein
Zeichen der Verantwortung.
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Er richtet sich an Bund und L&nder mit der klaren Botschaft: Die kommunale
Ebene darf nicht weiter geschwécht werden. Denn wenn die Kommunen ihre
Handlungsféhigkeit verlieren, verliert der Staat dort an Vertrauen, wo die Men-

schen ihn jeden Tag erleben.

Und er ist auch ein Signal nach innen: Trotz aller unterschiedlichen politischen
Auffassungen tragen wir hier vor Ort gemeinsam Verantwortung flr Rodgau.

Wir werden in den kommenden Beratungen um den richtigen Weg ringen. Das
gehort zur Demokratie. Aber unser gemeinsames Ziel muss sein, die Hand-

lungsfahigkeit unserer Stadt zu erhalten.

Fir heute. Fur morgen. Und fiir die Menschen, die zu Recht erwarten, dass ih-

re Stadt funktioniert.

Vielen Dank.*

Die schriftlichen Mitteilungen des Magistrats werden von den Anwesenden zur

Kenntnis genommen.

51

Wasserrechtsverfahren MEWA Textil-Service SE & Co.
Deutschland OHG, Rodgau

Antrag auf Erlaubnis zur Enthahme von Grundwasser; hier:
Stellungnahme

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0069/2026

5.2

Entwicklung der Griinflachenpflege / Pflege durch den Bau-
hof der Stadtwerke

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0079/2026

53

Stellungnahme zum Priifantrag DS-3037/2026 der Fraktionen
Freie Wahler Rodgau, CDU, SPD, Biindnis 90/Die Griinen

Gewaltschutz fiir Frauen - Gewalt keine Chance geben

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0090/2026
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54

Uberschreitung des in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt
Rodgau fiir das Haushaltsjahr 2025 genehmigten Héchstbe-
trags der Liquiditatskredite in Hohe von 5.000.000 Mio. Euro

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0105/2026

5.5

Bodenbevorratung - Anlage 1, Wohnbaugebiet H17 ,,Hain-
hausen West*

Mitteilung zum Abschluss des Gebietsentwicklungsverfah-
rens

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0036/2026

5.6

Neuwahl Kinder- und Jugendparlament 2026

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0119/2026

5.7

Presseerklarung zur "Seligenstadter Erklarung” der Biirger-
meisterkreisversammlung des Kreises Offenbach im HSGB

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0115/2026

5.8

Ergebnis- und Finanzrechnung zum Stichtag 31.05.2026

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

MI-0135/2026
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5.9 Abschluss eines Letter of Intent zur Ansiedlung des Deut-

schen PétanqueVerband e. V. in Rodgau MI-0038/2026

Siehe Tagesordnungspunkt 5.

6 Beschlussfassung Tagesordnung Teil Il

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 6 auf und verliel3t die gemal Teil Il
der Tagesordnung en bloc zu beschlieBenden Drucksachen.

Hierbei handelt es sich um:
- Tagesordnungspunkt 7, DS-0040/2026
- Tagesordnungspunkt 9, DS-0102/2026
- Tagesordnungspunkt 12, DS-0068/2026
- Tagesordnungspunkt 13, DS-0128/2026

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber Teil Il der Tagesordnung abzustimmen.
Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Teil 1l der heutigen Tagesordnung wird von der Stadtverordnetenversammlung ein-
stimmig beschlossen.

7 Mitgliedschaft zur ,,Forstbetriebsgemeinschaft Wald- und

Holzkontor w. V.“ DS-0040/2026

Siehe Tagesordnungspunkt 6.

Beschluss:

Es wird beschlossen, dass die Stadt Rodgau ordentliches Mitglied der
.Forstbetriebsgemeinschaft Wald- und Holzkontor wirtschaftlicher Verein“ (FBG) wird.
Ebenfalls wird der Zahlung der Aufnahmegebihr gemaf § 1 Abs. 5 der Satzung zugestimmt.

Dieser Beschluss wird dem Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft als schriftliche
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Beitrittserklarung (Satzung § 6 Abs. 1) Ubermittelt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Gemal Teil Il der Tagesordnung einstimmig en bloc beschlossen.

Wahl zum Vorsteher fiir das Ortsgericht Weiskirchen DS-0095/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 8 auf.
Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Die Wahl wird einvernehmlich per Akklamation durchgefihrt.

Wabhl:

Zum Vorsteher fur das Ortsgericht Weiskirchen wird Herr Felix Massoth, wohnhatft in
63110 Rodgau-Weiskirchen fur eine Amtszeit von 10 Jahren gewahlt.

Abstimmungsergebnis:

Felix Massoth Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Felix Massoth wird einstimmig zum Vorsteher fur das Ortsgericht Weiskirchen fur
eine Amtszeit von 10 Jahren gewabhlt.

Verlangerung der Verwaltungsvereinbarung liber die Beteili-
gung der Stadt Rodgau am Verbund der Behérdennummer DS-0102/2026
115

Siehe Tagesordnungspunkt 6.
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Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Verlangerung der Verwaltungsverein-
barung tber die Beteiligung der Stadt Rodgau am Verbund der Beh6érdennummer
115 zwischen dem Kreis Offenbach und der Stadt Rodgau zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Gemall Teil Il der Tagesordnung einstimmig en bloc beschlossen.

10 16. Anderungssatzung zur Anderung der Eigenbetriebssat-

DS-3151/2026
zung

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 10 auf. Dieser wird gemalf Teil | ohne
Aussprache behandelt.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber die Drucksache DS-3151/2026 abzustim-
men.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t die 16. Anderungssatzung der
Eigenbetriebssatzung wie folgt:

16. Anderungssatzung der Eigenbetriebssatzung der Stadt Rodgau

Aufgrund der 88 5, 51 und 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 5. Februar 2026 (GVBI. 2026 Nr. 8) und der 88 1 und 5 des
Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBI. | S. 154), zuletzt
geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBI. 2025 Nr. 24), hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgau am folgende Satzung
beschlossen:

Artikel |
8 5 - Vertretung des Eigenbetriebes
§ 5 Abs. 2 erhélt folgende Fassung:
(2) Soweit vom Magistrat keine Person als Vertretung bestellt wird, erfolgt die Vertretung der
Betriebsleitung bei rechtlicher und tatsachlicher Verhinderung durch den Leiter der

kaufmannischen oder der technischen Unternehmenssteuerung.

8§ 14 Rechenschaft

offentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 22.06.2026 Seite: 18/75



§ 14 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

(1) Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsubersicht
innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, unter Angabe
des Datums zu unterschreiben und der Betriebskommission vorzulegen.

Artikel 1l
8 15 (In-Kraft-Treten) erhilt folgende Fassung:
Die 16. Anderungssatzung zur Anderung der Eigenbetriebssatzung der Stadt Rodgau vom

30. September 1993 tritt am Tag nach der Veréffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die
durch die 16. Anderungssatzung geanderten Vorschriften auRer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Die Drucksache DS-3151/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung einstim-
mig beschlossen.

11 6. Anderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Rodgau

vom 29.09.2008 DS-0058/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 11 auf. Dieser wird gemalf Teil | ohne
Aussprache behandelt.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber die Drucksache DS-0058/2026 abzustim-
men.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t die 6. Anderungssatzung zur Abfallsatzung
der Stadt Rodgau vom 29.09.2008 wie folgt:

6. Anderungssatzung
zur
Abfallsatzung der Stadt Rodgau
vom 29.09.2008

Aufgrund 88 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der
Fassung vom 7. Mérz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 5. Februar
2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), 8 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023
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I Nr. 56) i. V. m. § 1 Abs. 6 und 8 5 des Hessischen Ausfihrungsgesetzes zum
Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 6. Marz 2013 (GVBI. S. 80), zuletzt ge&dndert
durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBI. S. 82), 88 1 bis 6a, 9 und 10 des Hessischen
Gesetzes liber Kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 24. Marz 2013 (GVBI.
S. 134), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBI. 2025 Nr. 24) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgauam . .2026 folgende 6.
Anderungssatzung zur Abfallsatzung der Stadt Rodgau vom 29.09.2008 beschlossen.

Artikel 1

Die Abfallsatzung der Stadt Rodgau vom 29.09.2008 wird wie folgt geandert:
I. Nach 8§ 3 Absatz 3 wird ein neuer Absatz 4 angefligt mit folgendem Wortlaut:

.Das Einsammeln und Befordern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus Glas,
Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen der rein
privatwirtschaftlichen Dualen Systeme zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung von
gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der 88 13 ff. des
Verpackungsgesetzes (VerpackG). Diese privatwirtschaftlichen Dualen Systeme sind kein
Bestandteil der offentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Rodgau. Es wer-den im
Rahmen dieser Satzung und unter Berlcksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den
privaten Systembetreibern gemal § 22 VerpackG lediglich flankieren-de Regelungen dahin
getroffen, welche Abfélle (Einwegverpackungen) in die Erfassungsbehéltnisse (z. B. gelber
Sack) der privatwirtschaftlichen Systeme eingeworfen werden kénnen. Die Erfassung von
Einweg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam Uber die 6ffentlich-
rechtliche Altpapiererfassung der Stadt fiir Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften
(Altpapiertonne, Abgabemdglichkeit am Wertstoffhof)."

Il. 8 5 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

,Die Stadt sammelt im Bringsystem folgende Abfallfraktionen getrennt in haushaltstblichen
Mengen:

a. Papier und Kartonage; hierzu gehort Altpapier, welches keine Einweg-Verpackung (8 3
Abs. 1 VerpackG) aus Papier/Pappe/Karton darstellt, wie z. B. Zeitungen, Zeitschriften
und Schreibpapier; Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton werden
ebenfalls erfasst, sind aber dem privatwirtschaftlichen Dualen System auf der Grundlage
der 88 13 ff. VerpackG zugeordnet (§ 3 Abs. 4 dieser Satzung)

b. Altmetall (Weil3blech, Schrott, Aluminium), soweit es sich nicht um Einweg-
Verpackungen im Sinne des 8§ 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Kr WG)

c. Kunststoffe, soweit es sich nicht um Einweg-Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG
handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG)

d. Restentleerte Verpackungen (,Gelber Sack); auf 8 3 Abs. 4 dieser Satzung wird
verwiesen

e. Elektro- und Elektronikaltgeréate nach dem Elektro- und Elektronikgerategesetz, wie
Fernsehgerate und Computermonitore, Haushaltsgrof3- und Kihlgerate, Kabel, Lampen
(Leuchtstoffréhren), mit Ausnahme von PV-Modulen

f.  Holz von vollstandig zerlegten Mébeln ohne A IV-Holz
g. Bauschutt ohne Storstoffe

h. Flachglas

i. Gartenabfalle
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Windeln und Stomabeutel

k. Alttextilien

Korken

CD’s

Tonerkartuschen

Haushalts- und Kfz-Batterien, Akkus

[S—

Altspeisefett
Holz A IV (17 02 04*) (maximal 0,5 Kubikmeter pro Anlieferung)

kleinere Mengen Sperrgut/Restsperrmll (nicht behaltergangig und maximal 0,5
Kubikmeter pro Anlieferung)

~ 9 © o 5 3

s. Gipsabfélle (maximal 0,5 Kubikmeter pro Anlieferung)

t. Dispersionsfarbe (fest und flussig; keine Lacke; maximal Gefal3gré3en von 15 Litern, bis
zu 15 Liter pro Anlieferung)

u. Altreifen (nur PKW; mit und ohne Felge; maximal 4 Stiick pro Anlieferung)

v. Feuerloscher (unbeschadigt; maximal 2 Stiick pro Anlieferung)®

lll. In 8 5 Absatz 2 Satz 1 wird die Passage ,, , Buchstabe a. - h. sowie j. und k.“ gestrichen.

IV. 8 5 Absatz 2 Satz 2 erhélt folgende Fassung:

.Die Anlieferungen zu j. missen im verschlossenen Beutel, die Anlieferungen zu p. und t.
mussen im geschlossenen und auslaufsicheren Behalter erfolgen.”

V. 8 5 Absatz 3 Satz 1 erhélt folgende Fassung:

.Die in Abs. 1 Buchstabe i) genannten Gartenabfalle sind vom Abfallbesitzer zu den
festgelegten Terminen und Sammlungszeiten zur Kompostierungsanlage, zum Wertstoffhof
oder zu den Annahmestellen zu bringen und dem dort anwesenden Personal zur
ordnungsgemalen Lagerung zu Uberlassen.”

VI. In 8 9 Absatz 2 wird die Passage ,Sperrige Abfalle sind insbesondere nicht:* ersetzt
durch die Passage ,Zu sperrigen Abféllen im Holsystem z&hlen insbesondere nicht:".

VII. Nach § 14 Abs. 5 wird ein neuer Absatz 6 angefligt mit folgendem Wortlaut:

~Auf dem Wertstoffhof der Stadt Rodgau (Philipp-Reis-Str. 19) werden fur Anlieferungen von
Abfallen im Sinne des § 5 Abs. 1 Buchstaben g. bis v. gesonderte Gebiihren erhoben. Die
Gebuhr bestimmt sich nach der Menge der Abfélle. Die Gebuhren ergeben sich aus der
dieser Satzung angefiigten Anlage 1."

Der aktuelle Absatz 6 wird zu Absatz 7.

VIII. In 8§ 15 Absatz 1 wird nach dem Satz 3 ein neuer Satz 4 angefiigt mit folgendem Wort-
laut:

~Gebuhrenpflichtig bei Anlieferung am Wertstoffhof ist die anliefernde Person. Fir die
gebuhrenpflichtige Anlieferung von Wertstoffen geman § 5 Abs. 1 Buchstaben g. bis v. ist
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eine personlich registrierte rodgaucard mit einer hinterlegten gultigen
Restmulltonnennummer Voraussetzung.“

IX. In 8§ 15 Absatz 2 wird nach dem Satz 1 ein neuer Satz 2 angefiigt mit folgendem Wortlaut:

.Bei Selbstanlieferung gemaf 8§ 5 entsteht der Gebiihrenanspruch mit der Benutzung des
Wertstoffhofs."

X. In 8 15 Abs. 3 wird nach dem Satz 2 ein neuer Satz 3 angefligt mit folgendem Wortlaut:

.Die Gebuhren fir Anlieferungen von Abfallen auf dem Wertstoffhof werden mit der
Benutzung des Wertstoffhofs fallig und sind grundséatzlich bei Online-Voranmeldung oder
sofort bei Anlieferung unbar bzw. bargeldlos zu entrichten.”

XI. Der Satzung wird als Anlage 1 folgende Aufstellung angefigt:
»Anlage 1 zu 8§ 14 Abs. 6 der Abfallsatzung der Stadt Rodgau

Gebiihren je

Abfallfraktion (AVV- maximale angefangener
Schliissel): Annahmemenge: Abrechnungseinheit:
Holz A IV

17 02 04* _ .

[(Die mit einem *)gekennzeichneten maximal 0,5 Kubikmeter 95,17 ¢€

pro halben Kubikmeter

Abfallarten sind gefahrliche pro Anlieferung (0 5 Kubikmeter)

Abfallarten im Sinne des § 48 Kr\WG,
vgl. § 3 Abfallverzeichnis-
Verordnung]

kleinere Mengen
Sperrgut/Restsperrabfall; | maximal 0,5 Kubikmeter

38,58 €
pro halben Kubikmeter

nicht behaltergangig pro Anlieferung :
(20 03 07) (0,5 Kubikmeter)
: y , : 32,16 €
8'? %%bgg;e gix/lb‘mnﬁlé%?urlfgblkmeter pro halben Kubikmeter
(0,5 Kubikmeter)
Dispersionsfarbe (fest maximal GefaRgrofRen 0,91 €
und flissig; keine Lacke) | von 15 Litern, bis zu 15 pro Liter der
(20 01 28) Liter pro Anlieferung Gefal3grol3e
Altreifen (nur PKW; mit maximal 4 Stiick pro 14,48 €
und ohne Felge) Anlieferun ro Stuck
(16 01 03) 9 b
Feuerlosqhe_r maximal 2 Stick pro 9,83 €
(unbeschadigt) Anlieferung pro Stuck
(16 05 04)
Artikel 2

Artikel 1 tritt mit Wirkung zum 01.07.2026 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
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Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Die Drucksache DS-0058/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung einstim-
mig beschlossen.

12

Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur

Wohnraumsicherung (sogenannter ,,Bauturbo“) - Grundsatz- i
beschluss zur Entscheidung liber die Zustimmung nach § DS-0068/2026
36a Baugesetzbuch (BauGB) in der Stadt Rodgau

Siehe Tagesordnungspunkt 6.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t folgende Rahmenbedingungen im Umgang
mit dem sog. "Bauturbo".

Die Erteilung der Zustimmung zu Bauvorhaben im Rahmen des sog. ,Bauturbos* kann unter
folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

. Leitlinien der stadtebaulichen Entwicklung in Rodgau als Voraussetzungen fiir
die Erteilung der Zustimmung

1. Ein Vorhaben ist mit den Vorstellungen der Stadt tGiber die stadtebauliche Entwicklung
und Ordnung im Sinne von § 36a BauGB in der Regel vereinbar, wenn es:

a. eine GRZ von max. 0,4, eine GFZ von max. 0,8 und max. 2 Vollgeschosse
aufweist,
b. eine maximale Dichte von 50 Wohneinheiten (WE) je Hektar Bruttoflache
aufweist,
nicht in einem Gewerbegebiet oder Industriegebiet liegt,
keine kleinrdumig klimatisch wirksame Grunflachen/-strukturen zerstort,
das kleinrdumig wirksame Klima nicht verschlechtert,
maximal 100 WE und/oder maximal 5.000 m2 Flache umfasst und
die ErschlieBung gesichert ist.

@™o a0

2. Die Zustimmung wird in allen Fallen nur unter der Bedingung erteilt, dass ein
stadtebaulicher Vertrag gem. 11 BauGB abgeschlossen wurde, der zwingend
folgende Regelungen enthalt:

a. Durchfiihrung und Fertigstellung des Vorhabens innerhalb von 3 Jahren
nach Erteilung der Baugenehmigung. Ausnahmsweise kann die Fertigstellung des
Vorhabens auf 5 Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung verlangert werden.

b. Ab einem Projekt von mindestens 10 Wohneinheiten die Verpflichtung zur
Errichtung von mindestens 25 % - 30 % der Wohnungen im Rahmen eines
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Forderprogramms zur Schaffung von bezahlbarem (sozialem) Wohnraum,
hilfsweise mit einer Mietpreisbindung mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren.
Die Errichtung von besonderen Wohnformen fiir spezielle Zielgruppen (z. B.
seniorengerechtes Wohnen, Wohnraum fiir Menschen mit Beeintréachtigungen oder
Erkrankungen etc.) kann auf diese Quote angerechnet werden.

C. MaflRnahmen zur Klimaanpassung, wie z. B. Dachbegriinung oder
Photovoltaik.

d. Aussagen zur Art und Umfang der ErschlieBung und wie diese herzustellen
ist, sofern nicht vorhanden.

e. Ubernahme der Kosten fir die Schaffung von Kitaplatzen, sofern der durch

das Wohnungsbauvorhaben ausgeldste zusatzliche Bedarf in den vorhandenen
Kindertagesstatten der ndheren Umgebung nicht abgedeckt ist.
f. Die Art und Weise der Grundsttickseinfriedung.

3. Der Magistrat wird beauftragt, einen entsprechenden stadtebaulichen Mustervertrag
zu entwickeln.

II.  Delegation der Zustandigkeit

1. Die Entscheidung Uber die Zustimmung gemalf3 § 36 BauGB wird in folgenden Fallen
auf den Magistrat tbertragen:

a. Zustimmung zu Bauvorhaben bis max. 30 WE, welche die Voraussetzungen
gem. |. vollstandig erfullen.
b. Ablehnung der Zustimmung zu Bauvorhaben wenn

- kein stadtebaulicher Vertrag mit den Inhalten gem. 1.2. abgeschlossen wird
- das Bauvorhaben sich in einem Gewerbe-/Industriegebiet befindet oder

- das Bauvorhaben mehr als 100 WE/ha umfasst und/oder mehr als 5.000 m?
Flache beansprucht.

2. In allen tbrigen Féllen verbleibt die Zustandigkeit bei der
Stadtverordnetenversammlung. Vorhaben im Auf3enbereich gem. § 35 BauGB bis
5 WE sollen in nichtoéffentlicher Sitzung behandelt werden.

Fir den Fall, dass eine regulare Stadtverordnetenversammlung nicht erreicht werden
kann, entscheidet der Ausschuss fir Finanzen, Wirtschaft und Ehrenamt, FWE in ggf.
nichtoffentlicher (Sonder-) Sitzung tber die Zustimmung.

3. Der rechtsverbindliche Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages im Sinne von 1.2.
wird auf den Magistrat delegiert.

lll. Bericht an die Stadtverordnetenversammiung

Die Stadtverordnetenversammlung erhalt jahrlich einen Bericht zu den Bauvorhaben,
die durch den Magistrat behandelt wurden. Dieser umfasst hierbei:

a. Den Stadtteil in dem das Bauvorhaben liegt.
b. Den Umfang des Bauvorhabens (GRZ, GFZ, Geschossigkeit, Anzahl der
WE).
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Ergebnis der Entscheidung des Magistrates zu Zustimmung / Ablehnung.
d. Begrindung fur eine Ablehnung (in nichtoffentlicher Sitzung).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Gemall Teil Il der Tagesordnung einstimmig en bloc beschlossen.

13

Antrag der Fraktionen CDU, SPD und Volt Rodgau: Umbe-
nennung des Ausschusses fiir Finanzen, Wirtschaft und Eh-
renamt (FWE)

DS-0128/2026

Siehe Tagesordnungspunkt 6.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t, den bisherigen Ausschuss fur Finan-
zen, Wirtschaft und Ehrenamt (FWE) in Ausschuss fir Finanzen, Wirtschaft, Sport,
Kultur und Ehrenamt (FWSKE) umzubenennen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Gemal Teil Il der Tagesordnung einstimmig en bloc beschlossen.

14

KonsolidierungsmaRnahme gemiR Prasidium: 2. Ande-
rungssatzung liber die Erhebung einer Steuer auf Spielappa-
rate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet
der Stadt Rodgau

DS-0106/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 14 auf.

Die Stadtverordnete Schrod verlasst aufgrund von widerstreitenden Interessen i.S.d.
8 25 HGO den Sitzungssaal fur Beratung und Beschlussfassung der Drucksache
DS-0106/2026.

Herr Sahm meldet sich zu Wort.
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Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Frau Rapple bittet die Stadtverordnetenversammlung Uber die Drucksache DS-
0106/2026 abzustimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlieRt die 2. Anderungssatzung uber die Er-
hebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte
im Gebiet der Stadt Rodgau wie folgt:

Satzung liber die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und
auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt
Rodgau

Aufgrund der 88 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 05.02.2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), der 88 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes Uber
kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBI. | S. 134), zuletzt ge&ndert durch Artikel
6 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBI. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Rodgau am 22. Juni 2026 die folgende Satzung beschlossen:

§1
Steuererhebung

Die Stadt Rodgau erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld
oder Sachwerte als drtliche Aufwandsteuer nach Maligabe der in 8 2 im Einzelnen
aufgefiihrten Besteuerungstatbestande.

§2
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestdnde

Gegenstand der Steuer ist der Aufwand fur
a) die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, soweit sie 6ffentlich
zugénglich sind,

b) das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ahnlichen Einrichtungen um Geld oder
Sachwerte.

§3
Bemessungsgrundlagen
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Die Steuer bemisst sich
1. zu 8 2 a) nach der elektronisch gezéahlten Bruttokasse (Bruttokasse ist die elek-
tronisch gezahlte Kasse zuzlglich R6hrenentnahmen abziiglich Réhrenaufful-
lungen, Falschgeld und Fehlgeld);
2. zu 8 2 b) nach der Gesamtflache der dem Spielbetrieb dienenden Raume.
§4

Steuersatze

(1) Die Steuer betragt zu 8 2 a)
je angefangenem Kalendermonat und Apparat

1. fur Apparate mit Gewinnmaglichkeit

a) in Spielhallen 22 v. H. der Bruttokasse
mindestens aber 160,-- €

b) in Gaststatten und sonstigen Aufstellorten 22 v. H. der Bruttokasse
mindestens aber 80,-- €

2. fur Apparate ohne Gewinnmadglichkeit

a) in Spielhallen 10 v. H. der Bruttokasse
mindestens aber 50,-- €

b) in Gaststatten und sonstigen Aufstellorten 10 v. H. der Bruttokasse
mindestens aber 25,-- €

3. fur Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttatigkeiten darge-
stellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges
zum Gegenstand haben

a) in Spielhallen 60 v. H. der Bruttokasse
mindestens aber 270,-- €

b) in Gaststatten und sonstigen Aufstellorten 60 v. H. der Bruttokasse
mindestens aber 540,-- €

4. Sofern ein Apparat ohne Gewinnmadglichkeit nicht Gber ein Zahlwerk, das den
Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermdglicht verfligt, betragt die Steuer

a) in Spielhallen 65,-- €
b) in Gaststatten und sonstigen Aufstellorten 40,-- €

(2) Die Steuer betragt zu § 2 b)
je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 40,--€

(3) In den Fallen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Nr. 1 nicht nachgewiesen
wird, schatzt der Magistrat die Bruttokasse.
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85
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Veranstalter. In den Fallen des § 2 a) gilt der Halter (Ei-
gentimer bzw. derjenige, dem der Apparat vom Eigentiimer zur Nutzung Uberlassen
ist) als Veranstalter.

§6
Anzeigepflicht

(1) Der Veranstalter ist verpflichtet,

1. im Falle des § 2 a) das Aufstellen von Spielapparaten
2. im Falle des § 2 b) den Beginn des Spielbetriebes und die Gesamtflache der
dem Spielbetrieb dienenden Raume

unverziiglich der Stadt Rodgau mitzuteilen. Die Ubermittlung hat in geeigneter di-
gitaler Form zu erfolgen.

(2) Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen Steuern hinterzieht wird
mit Strafen im Sinne der 88 370 ff. der Abgabenordnung oder Buf3geld nach § 5a
des Kommunalen Abgabengesetzes belegt.

8§87
Entstehung, Festsetzung und Falligkeit

(1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Besteuerungstatbestan-
des. Die Besteuerung nach der Bruttokasse ist nur zulassig, wenn der Kassenin-
halt fur alle im Gebiet der Stadt Rodgau betriebenen Apparate mit Gewinnmdg-
lichkeit manipulations- und revisionssicher durch elektronische Z&hlwerkausdru-
cke festgestellt und nachgewiesen werden kann. Das Gleiche gilt fiir Apparate
ohne Gewinnmaoglichkeit.

(2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen. Bis zum 15.
Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist dem Magistrat eine Steueranmel-
dung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete
Steuer an die Stadtkasse zu entrichten. Die Steueranmeldung steht einer Steuer-
festsetzung unter Vorbehalt der Nachpriifung gleich. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt
mit dem Tag, an dem die Steuererklarung bei der Stadt eingegangen ist.

(3) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steu-
eranmeldung nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Anmeldung
festzusetzen ist. In diesem Fall ist die Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.

(4) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach
Abs. 2 Zahlwerk-Ausdrucke fir den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufligen,
die als Angaben mindestens Gerateart, Geratetyp, Geratenummer, die fortlaufen-
de Nummer des Zahlwerkausdruckes, die Spieleinsatze, die Gewinne und den
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Kasseninhalt enthalten miussen. In den Féllen, in denen der Steuerschuldner sei-
nen Mitwirkungspflichten gemald dieser Satzung nicht nachkommt, wird die Be-
steuerungsgrundlage fiir die entsprechenden Zeitraume geschatzt und die Steuer
durch Steuerbescheid festgesetzt.

§8
Steueraufsicht und Prufungsvorschrift

Die Stadt Rodgau ist berechtigt, jederzeit zur Nachprifung der Steuererklarungen
und zur Feststellung von Steuertatbestéanden die Veranstaltungsraume zu betreten
und Geschaftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zahlwerksausdrucke
zu verlangen.

§9
Geltung des Gesetzes liber kommunale Abgaben

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, sind die 88 4 bis 6 des Gesetzes Uber
kommunale Abgaben in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden.

§10
Ubergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits angemeldeten Spielappara-
te gelten als angemeldet im Sinne des 8§ 6 Absatz 1.

§11
Datenschutz

Die Stadt Rodgau verarbeitet personenbezogene Daten der Betroffenen im Einklang
mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) zur Erfullung ihrer
gesetzlichen Aufgaben.

Ausfuhrliche Informationen zu den Verarbeitungszwecken, den Verantwortlichen, der
Speicherdauer sowie zu den Rechten der betroffenen Personen gemafld Art. 13 ff.
DSGVO koénnen der zentralen Datenschutzerklarung der Stadt Rodgau in ihrer jeweils
aktuellen Fassung unter ~https://www.rodgau.de/de/footer-
stadtverwaltung/information/datenschutz-stadtverwaltung/* entnommen werden. Auf
Anfrage werden diese Informationen auch in Papierform zur Verfligung gestellt.

§12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.07.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Er-
hebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte
im Gebiet der Stadt Rodgau vom 10.12.2012 aul3er Kraft.
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Der Magistrat der Stadt Rodgau, den

Max Breitenbach Burger-
meister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

42 0 0

Die Drucksache DS-0106/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung einstim-
mig beschlossen.

Die Stadtverordnete Schrod schlief3t sich nach erfolgter Abstimmung erneut der Sit-
zung an.

15

KonsolidierungsmaBnahme geméaR Prasidium: 1. Ande-
rungssatzung liber die Erhebung einer Hundesteuer im Ge- DS-0118/2026
biet der Stadt Rodgau

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 15 nebst Anderungsantragen auf.

Frau Schrod meldet sich zu Wort und erlautert den Anderungsantrag DS-0118/2026-
002 der Fraktionen CDU, SPD und Volt Rodgau.

Frau P. Lopez-Vicente meldet sich zu Wort und erlautert den Anderungsantrag DS-
0118/2026-001 der Fraktionen Tierschutzpartei und Linksfraktion. Weitergehend be-
antragt Frau P. Lopez-Vicente getrennte Abstimmung hinsichtlich der Normierung 8§ 6
Abs. 2 Nr. 2. der Satzung Uber die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt
Rodgau.

Es werden keine Einwande gegen eine separate Abstimmung des 8 6 Abs. 2 Nr. 2
erhoben.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Die Vorsitzende bittet die Stadtverordnetenversammlung zunachst tiber die Drucksa-
che DS-0118/2026-001 abzustimmen.

Die Drucksache DS-0118/2026-001 wird von der Stadtverordnetenversammiung
mehrheitlich abgelehnt.

Das konkrete Abstimmungsergebnis ist dem Tagesordnungspunkt 15.1 zu
entnehmen.
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Die Vorsitzende bittet die Stadtverordnetenversammlung sodann tber die Drucksa-
che DS-0118/2026-002 abzustimmen.

Die Drucksache DS-0118/2026-002 wird von der Stadtverordnetenversammiung
mehrheitlich beschlossen.

Das konkrete Abstimmungsergebnis ist dem Tagesordnungspunkt 15.2 zu
entnehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung tauscht sich Gber den konkreten Inhalt der ge-
trennten Abstimmung aus.

Es wird erneut zum Ausdruck gebracht, dass eine differenzierte Willensbildung zwi-
schen der konkreten Regelung des 8§ 6 Abs. 2 Nr. 2 und der Gbrigen Satzung ge-
wunscht wird.

Frau Réapple bitte die Stadtverordnetenversammlung zunachst tber die Satzung tber
die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau ohne die Regelung des
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 in der gednderten Fassung des Anderungsantrags DS-0118/2026-
002 abzustimmen.

Abschlie3end bittet Frau Rapple die Stadtverordnetenversammlung Uber die Rege-
lung des § 6 Abs. 2 Nr. 2.

Die Drucksache DS-0118/2026 wird in der geanderten Fassung des Anderungsan-
trags DS-0118/2026-002 mehrheitlich durch die Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen.

Die konkreten Abstimmungsergebnisse sind dem Tagesordnungspunkt 15 zu
entnehmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlieRt die 1. Anderungssatzung uber die Er-
hebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau wie folgt:

Satzung liber die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der
Stadt Rodgau

Aufgrund der 88 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 7. Méarz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 05. Februar 2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), der 88 1, 2 und 7 des Gesetzes
Uber kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. Marz 2013 (GVBI. 2013, S. 134),
zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBI. 2025 Nr.
24) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgau am 22.06.2026 die fol-
gende Satzung beschlossen:
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§1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natirliche Personen im Stadtgebiet.

§2
Steuerpflicht

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse
eines Haushaltsangehérigen im eigenen Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt
auch, wer einen Hund langer als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder
zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen oder Haltern
gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner der Steuer.

§3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt aufge-
nommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr
oder von ihm gehaltenen Hiindin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Mo-
nats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Féllen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die
Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten Uberschritten
worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet
wird und die Meldung nach 8§ 10 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt.

§4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer anteil-
mafig auf volle Monate zu berechnen.

8§5
Steuersatz

(1) Die Steuer betragt jahrlich
e fiir den ersten Hund 120,00 €
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e fur den zweiten Hund 200,00 €
e flr jeden dritten und jeden weiteren Hund 280,00 £.

(2) Fur gefahrliche Hunde erhdht sich der Steuerbetrag nach 8 5 Abs. 1 um 600,00 €. Als
gefahrliche Hunde gelten Hunde i. S. d. § 2 Abs. 2 der hessischen Gefahrenabwehrordnung
Uber das Halten und Fihren von Hunden vom 22.01.2003 (GVBI. | S. 54) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Weiterhin gelten Hunde i. S. d. 8§ 2 Abs. 1 der hessischen Gefahrenab-
wehrordnung Uber das Halten und Fihren von Hunden vom 22.01.2003 (GVBI. | S. 54) in der
jeweils geltenden Fassung flr die kein gultiger Wesenstest vorgelegt werden kann als ge-
fahrliche Hunde im Sinne dieser Satzung.

(3) Hunde, fur die Steuerbefreiung nach § 6 gewahrt wird, sind bei der Berechnung der
Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, fir die Steuerermafigung nach § 7 ge-
wahrt wird, gelten als erste Hunde.

§6
Steuerbefreiungen

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag fir Hunde gewahrt, die ausschliel3lich dem Schutz
und der Hilfe blinder, tauber, demenzkranker oder sonst hilfloser Personen dienen
und nicht unter 8 5 Abs. 2 fallen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die
einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen ,B*, ,BL", ,aG", ,GL" oder ,H"
besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewabhrt fur

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in den
Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und in
dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus 6ffentlichen Mit-
teln bestritten werden,

2. Hunde, die ausschlieBlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu
erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschlie3lich zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt
insbesondere vor bei der Haltung

a. von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschliefRlich fir die Bewa-
chung von Herden verwendet werden,

b. von Hunden durch Personen, die gewerbsmaRig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe
angemeldet haben,

87
Steuerermafigung

Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des fir die Stadt
nach

8 5 Abs. 1 oder 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes fur einsatzbereite Hunde,
die als Rettungs- oder Sanitdtshunde verwendet werden, zu ermafigen. Als Ret-
tungs- oder Sanitatshund gelten Hunde, welche die dafir vorgesehene Prifung vor
Leistungsprifern eines anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt ha-
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ben.

§8
Allgemeine Voraussetzungen fiir Steuerbefreiung und -beglinstigungen

(1) Eine Steuerbefreiung nach 8 6 oder eine Steuerbeglinstigung nach 8§ 7 dieser Satzung wird
nur gewahrt, wenn die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten
werden.

(2) Der Steuerpflichtige hat die fur die Beurteilung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung
oder SteuermaRigung erheblichen Tatsachen vollstandig und wahrheitsgemaf offenzulegen
und die entsprechenden Nachweise unaufgefordert vorzulegen.

§9
Festsetzung und Falligkeit

(1) Die Steuer wird fur ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst wahrend des Kalen-
derjahres beginnt - fir den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. In der Festsetzung kann
bestimmt werden, dass die Festsetzung auch fir kiinftige Kalenderjahre gilt, solange sich die
Berechnungsgrundlagen und die Héhe der Steuer nicht andern.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des Steu-
erbescheides, im Ubrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem Jahresbetrag
fallig.

8§10
Meldepflicht

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei
Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von
ihr oder ihm gehaltenen Hiindin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der
Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt Rodgau unter Angabe der Rasse und der
Abstammung des Tieres und der personlichen Daten des / der Halter/s/in (Steuer-ID-Nr.,
Name, Anschrift) auf digitalen Weg anzumelden.

Sofern eine Steuerbefreiung § 6 Abs. 1 dieser Satzung in Anspruch genommen wird, ist zu-
satzlich jahrlich bis zum 31.03. der Schwerbehindertenausweis der Stadt Rodgau vorzule-
gen. Dies entféllt, sofern der Halter i. S. d. 8 2 Abs. 2 dieser Satzung die personliche Vor-
aussetzung fur die Inanspruchnahme Steuerbefreiung erfillt.

In den Féllen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach
dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten tberschritten worden ist, erfolgen.

(2) Die Stadt Rodgau kann einen Nachweis Uber die Rassezugehdrigkeit des Hundes verlangen.

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen fiir eine gewahrte Steuerver-
glnstigung, so ist dies der Stadt Rodgau innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.

(4) Wird ein Hund veraufert, so sind zur Sicherung der Erhebung der Hundesteuer mit der

Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben,
sofern die Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers im Gebiet der Stadt Rodgau liegt.

§11
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Hundesteuermarken

(1) Fur jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde, wird eine
Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt Rodgau bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben fir die Dauer der Hundehaltung gultig.

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen Hunde mit einer
gultigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen.

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige Uber die Beendigung der
Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Stadt Rodgau zurlickzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine Ersatzmarke
gegen eine Gebuhr ausgehéndigt. Die Gebuhr betragt 25,00 €. Dies gilt auch fir den Ersatz
einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene Hunde-
steuermarke ist zurtickzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke wieder
aufgefunden, ist die wieder gefundene Marke unverziiglich an die Stadt zurtickzugeben.

(6) Bringt der Hundehalter/die Hundehalterin entgegen der Verpflichtung aus § 11 (3) keine
Hundesteuermarke an, so wird dies als Ordnungswidrigkeit nach § 5 a Abs. 2 Nr. 2 KAG mit
einem Ordnungsgeld in Hohe von 30,00 € geahndet.

§12
Datenschutz

Die Stadt Rodgau verarbeitet personenbezogene Daten der Betroffenen im Einklang
mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) zur Erfillung ihrer
gesetzlichen Aufgaben.

Ausfuhrliche Informationen zu den Verarbeitungszwecken, den Verantwortlichen, der
Speicherdauer sowie zu den Rechten der betroffenen Personen gemafd Art. 13 ff.
DSGVO koénnen der zentralen Datenschutzerklarung der Stadt Rodgau in ihrer je-
weils aktuellen Fassung unter https://www.rodgau.de/de/footer-
stadtverwaltung/information/datenschutz-stadtverwaltung/ entnommen werden. Auf
Anfrage werden diese Informationen auch in Papierform zur Verfigung gestellt.

§13
Steueraufsicht

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung tber die AuRenprifung
entsprechende Anwendung.

(2) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen Geschéfts-
bichern und sonstigen Unterlagen nachzuprifen.

§14
Hundebestandsaufnahme

(1) Der Magistrat der Stadt Rodgau kann zur Sicherung der Gleichmé&Rigkeit der Erhebung der
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Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine Erhebun-
gen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magistrat der Stadt
Rodgau weist vor Durchfiihrung offentlich in geeigneter Form auf die Hundebestandsauf-
nahme hin.

(2) Die Stadt Rodgau kann sich zur Durchfiihrung der Hundebestandsaufnahme Dritter bedie-
nen, wenn der Magistrat dies anordnet. 88 3 und 57 Hessisches Datenschutz- und Informati-
onsfreiheitsgesetz (HDSIG) gilt entsprechend.

(3) Grundstlickseigentimer, Haushaltungsvorstande und deren Stellvertreter sind verpflichtet,
den Beauftragten der Stadt Rodgau auf Nachfrage uUber die auf dem Grundstick, im Haus-
halt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemanR Auskunft zu erteilen
(8 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit 8 93 AO). Zur wahrheitsgemafien Auskunftsertei-
lung ist auch der Hundehalter verpflichtet.

(4) Bei Durchfiihrung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstiickseigentimer, Haushal-
tungsvorstande sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemé&fen Ausfullung der ihnen vom
Steueramt Ubersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet
(8 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).

Durch das Ausfillen der Fragebdgen oder die mindliche Auskunftserteilung wird die Ver-
pflichtung zur An- und Abmeldung nach § 10 nicht berthrt.

8§15
Ubergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt Rodgau bereits an-
gemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des 8§ 10 Abs. 1.

§16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Utber die Er-
hebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau vom Mai 2019 aul3er Kraft.

Der Magistrat der Stadt Rodgau, den

Max Breitenbach Bilrgermeis-
ter

Abstimmungsergebnis — Satzung in gednderter Fassung ohne 8 6 Abs. 2 Nr. 2:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

35 8 0
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Abstimmungsergebnis — zu 8 6 Abs. 2 Nr. 2:

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen

24

19

0

Die Drucksache DS-0118/2026 wird in der geanderten Fassung des Anderungsan-
trags DS-0118/2026-002 mehrheitlich beschlossen.

. Anderungsantrag der Fraktionen Tierschutzpartei und Links-

1 fraktion zur 1. Anderungssatzung iiber die Erhebung einer DS-0118/2026-001
Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau
Siehe Tagesordnungspunkt 15.
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschlieRt folgende Anderung der 1. Anderungs-
satzung Uber die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau:
8 6 Abs. 2 Nr. 2 erhalt folgende Fassung:
"2. Hunde, die aus einem Tierheim oder einer vergleichbaren Tierschutz-
einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland tbernommen wurden, sofern
die Ubernahme durch geeignete Unterlagen nachgewiesen wird."
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
13 30 0
Die Drucksache DS-0118/2026-001 wird von der Stadtverordnetenversammiung
mehrheitlich abgelehnt.
15. Anderungsantrag der Fraktionen CDU, SPD, Volt Rodgau DS-0118/2026-002

zum Anderungsantrag der Fraktionen Tierschutzpartei und
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Linksfraktion zur 1. Anderungssatzung tiber die Erhebung
einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau (DS
0118/2026-001)

Siehe Tagesordnungspunkt 15.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t folgende Anderung der 1. Anderungs-
satzung Uber die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau:

Im 8 6 Abs. 2 wird erganzt eine Nr. 3 mit folgender Fassung:

"3. Hunde, die aus einem Tierheim oder einer vergleichbaren Tierschutz-
einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland Gbernommen wurden fur
maximal 3 Jahre, sofern die Ubernahme durch geeignete Unterlagen
nachgewiesen wird."

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

35 8 0

Die Drucksache DS-0118/2026-002 wird von der Stadtverordnetenversammiung
mehrheitlich beschlossen.

16

KonsolidierungsmaRnahme gema Prasidium: Anpassung
der Gebiihrensatzung (Verpflegungsgebiihr) liber die Benut- DS-0121/2026
zung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Rodgau

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 16 auf. Dieser wird gemalf Teil | ohne
Aussprache behandelt.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber die Drucksache DS-0121/2026 abzustim-
men.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t die Neufassung der Satzung Uber die Benutzung
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Rodgau.
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Aufgrund der 88 5, 19, 20 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes
vom 5. Februar 2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), der Bestimmungen des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBI. | S. 698), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 10. Dezember 2025 (GVBI. 2025 Nr. 93), der 88 1 bis 5a und 10 des Hessi-
schen Gesetzes Uber kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. Méarz 2013 (GVBI. |
2013, 134), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBI. 2025 Nr. 24)
sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2008 (GVBI. | 2009, 2), zuletzt gedndert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBI. | S. 348, 352), hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Rodgau in ihrer Sitzung am 22. Juni 2026 nachstehende Geblihrensatzung
Uber die Benutzung der Kindertageseinrichtungen beschlossen:

§1
Allgemeines

(1) Fur die Benutzung der Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten bzw.
die gesetzlichen Vertreter der Kinder Benutzungsgebiihren im Voraus zu entrichten. Mehrere
Gebuhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Die Gebuhren gliedern sich in

a) Betreuungsgebihr und
b) Verpflegungsentgelt

(3) Die Betreuungsgebiuhr ist fir den Besuch der Kindertageseinrichtung zu entrichten.

(4) Das Verpflegungsentgelt wird fir die Teilnahme des Kindes am Essen als Monatspauschale
erhoben.

(5) Sowohl die Betreuungsgebiihr als auch die Verpflegungspauschale sind stets fir einen vollen
Monat zu entrichten.

§2
Betreuungsgebiihr

(1) Die monatlichen Betreuungsgebiihren betragen fir Kinder unter drei Jahren
(U3-Bereich):
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Betreuungszeiten 1. Kind in|2. Kind in | Jedes weitere
Betreuung Betreuung Kind in Be-
monatlich monatlich treuung mo-

natlich

07.00 — 15.00 Uhr 248,00 € 124,00 € 0,00 €

07.00 — 16.00 Uhr 279,00 € 139,50 € 0,00 €

07.00 — 17.00 Uhr 310,00 € 155,00 € 0,00 €

08.00 — 15.00 Uhr 217,00 € 108,50 € 0,00 €

08.00 — 16.00 Uhr 248,00 € 124,00 € 0,00 €

08.00 — 17.00 Uhr 279,00 € 139,50 € 0,00 €

09.00 — 15.00 Uhr 186,00 € 93,00 € 0,00 €

09.00 — 16.00 Uhr 217,00 € 108,50 € 0,00 €

09.00 — 17.00 Uhr 248,00 € 124,00 € 0,00 €

(2) Die monatlichen Betreuungsgebiihren fiir Kinder tiber drei Jahren (U3-Bereich) entfallen.

(3) Fur das zweite Kind einer Familie, das zur gleichen Zeit eine stadtische Kindertageseinrich-
tung besucht, wird die halbe Betreuungsgebihr erhoben. Fur das dritte und weitere Kinder
werden keine Betreuungsgebiihren erhoben.

(4) Dies gilt auch dann, wenn das erste oder zweite Kind zur gleichen Zeit eine konfessionelle
oder in freier Tragerschaft befindliche Kindertageseinrichtung sowie Schulkindbetreuung in
Rodgau besucht.

(5) Fir die Notfallbetreuung (U3-Bereich) in den SommerschlieRzeiten gemaR § 6 Abs. 7 der
Satzung Uber die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Rodgau fallen folgende
Gebihren an:

Betreuungszeiten Notfall- | Kosten pro angemeldete Woche
betreuung
08.00 — 15.00 Uhr 45,00 €
08.00 — 16.00 Uhr 50,00 €
§3
Verpflegungsgebiihr

(1) Die Verpflegungspauschale fur Tagesstéttenplatze betragt monatlich 135,00 € und beinhaltet
das Fruhstiick, Mittagessen und den Nachmittagssnack sowie Getranke.

(2) Die Verpflegungspauschale fiir Kindergartenplatze (bis 12.30 Uhr ohne Mittagsessen) betragt
monatlich 24,00 € und beinhaltet Frihstick und Getranke.

§4
Gebuhrenabwicklung

(1) Die Gebuhrenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt durch Abmeldung. Wird das Kind
nicht abgemeldet, so sind die Betreuungsgebihr und das Verpflegungsentgelt auch dann zu
zahlen, wenn das Kind der Kindertageseinrichtung fernbleibt. Bei Ausscheiden vor dem Mo-
natsende ist die Gebuhr bis zum Ende des Monats zu zahlen.

(2) Die Benutzungsgebuhr ist am 01. eines jeden Monats fiir den laufenden Monat féllig und an
die Stadtkasse Rodgau zu Uberweisen.

(3) Die Kostenbeitrage sind wahrend der Schliel3zeiten gemal 8§ 6 Abs. 7 der Satzung Uber die
Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Rodgau weiter zu zahlen.
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(4) Bei unerwarteten SchlieBungen gemalf 8§ 6 Abs. 9 der Satzung Uber die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtungen der Stadt Rodgau wird der Magistrat beméachtigt Rickerstattungsan-
spriiche zu prifen.

(5) Uber Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse entscheidet der Magistrat/Dezernent nach
Maf3gabe des § 4 des Hessischen Gesetzes Uber Kommunalabgaben (KAG) i.V.m. 8§88 163,
227 Abgabenordnung (AO) (falls die Hauptsatzung keine entsprechende Regelung enthalt).

§5
Gebiihreniibernahme

In wirtschaftlichen oder padagogischen Notfallen kann die Ubernahme der Betreuungsgebiihr
und gegebenenfalls der Verpflegungspauschale beim zustandigen Jugendhilfetrager bean-
tragt werden.

§6
Verfahren bei Nichtzahlung

Ruckstandige Gebiihren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§7
Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden gemal3 Artikel 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) bei der Anmeldung und Aufnahme in die Kindertageseinrichtung von den Betroffe-
nen erhoben Uber

1. Name, Vorname(n) des Kindes und der Personensorgeberechtigten,

2. Anschrift,

3. Geburtsdatum des Kindes,

4. Namen und Alter weiterer Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig eine
Kindertageseinrichtung der Stadt Rodgau besuchen

5. Weitere zur kassenmaRigen Abwicklung erforderliche Daten (Kontodaten, SEPA-
Lastschriften).

(2) Die Daten dirfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung und
der Erhebung der Kostenbeitrage weiterverarbeitet und gespeichert werden.

(3) Die Loéschung der Daten erfolgt je nach Datenkategorie:

a. An- und Abmeldung, Betreuungsvertrag, betreuungsrelevante Daten: 3 Jahre be-
ginnend mit Schluss des Jahres, in dem das Kind aus der Kindertageseinrichtung
ausgeschieden ist.

b. Abrechnungsrelevante Daten: Fir steuerrelevante Daten 10 Jahre gem. § 147
AO; fiir Unterlagen gem. § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) 6 Jahre.

§8
Inkrafttreten

Diese Gebuhrensatzung tritt am 01. August 2026 in Kraft. Gleichzeitig wird hiermit die Gebuhren-

satzung uber die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Rodgau vom 22. Mai 2023
ersetzt.

Rodgau, den 22. Juni 2026
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Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Blrgermeister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

38 5 0

Die Drucksache DS-0121/2026 wird von der Stadtverordnetenversammliung mehr-
heitlich beschlossen.

17 KonsolidierungsmaBnhahme gemaR Prasidium: Erlass der

Satzung fiir eine Zweitwohnsitzsteuer DS-0122/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 17 auf. Dieser wird gemaf Teil | ohne
Aussprache der Tagesordnung behandelt.

Frau Rapple bittet die Stadtverordnetenversammlung Uber die Drucksache DS-
0122/2026 abzustimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t den Erlass der Satzung Uber die Er-
hebung einer Zweitwohnsitzsteuer im Gebiet der Stadt Rodgau wie folgt:

Satzung liber die Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer
im Gebiet der Stadt Rodgau
(Zweitwohnsitzsteuersatzung)

Aufgrund der 88 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 05.02.2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), der 88 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes Uber
kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBI. | S. 134), zuletzt geandert durch Artikel
6 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBI. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Rodgau am 22. Juni 2026 die folgende Satzung beschlossen:

§1
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Allgemeines

Die Stadt Rodgau erhebt eine Zweitwohnsitzsteuer als ortliche Aufwandsteuer.
§2
Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.

(2) Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der zum Woh-
nen oder Schlafen geeignet ist. Als Wohnung gelten zum Beispiel auch alle Mo-
bilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die zu Zwecken des personli-
chen Lebensbedarfes auf einem eigenen oder fremden Grundstiick abgestellt und
nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.

Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die melderechtlich als Nebenwohnung er-
fasst ist oder die jemand neben seiner Hauptwohnung fiir seinen personlichen
Lebensbedarf oder den personlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder in-
nehat. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch,
dass sie voribergehend anders genutzt wird.

(3) Sind mehrere Personen Inhaber einer Wohnung im Sinne des Absatz 2, ist die
Bemessungsgrundlage fur jeden Steuerpflichtigen anteilig zu bertcksichtigen. Fir
die Berechnung des Wohnungsanteils ist die Flache der gemeinschaftlich genutz-
ten Raume allen Wohnungsinhabern zu gleichen Teilen zuzurechnen. Diesem
Flachenanteil — an den gemeinschatftlich genutzten Raumen — ist die Flache der
von jedem Mitinhaber individuell genutzten R&umen hinzuzurechnen.

Lasst sich der individuelle Wohnungsanteil im Einzelfall nicht konkret ermitteln,
wird die Gesamtflache der Wohnung durch die Anzahl aller Mitinhaber geteilt.

(4) Mal3gebend fur die Ermittlung der Flachengrole ist die Verordnung zur Berech-
nung der Wohnflache (WoFIV).

(5) Keine Zweitwohnungen im Sinne der Satzung sind:

a) Wohnungen, die von o6ffentlichen oder gemeinnitzigen Tragern zu thera-
peutischen Zwecken oder fur Erziehungszwecke zur Verfugung gestellt
werden

b) Wohnungen in Alten-, Altenwohn- und Pflegeheimen oder sonstigen Einrich-
tungen, die der Betreuung pflegebedurftiger oder behinderter Personen die-
nen

c) R&ume in Frauenhdausern (Zufluchtswohnungen).

§3
Steuerpflicht

(1) Steuerpflichtig ist jede volljahrige Person, die im Stadtgebiet eine oder mehrere
Zweitwohnungen innehat.

(2) Sind mehrere steuerpflichtige Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweit-
wohnung, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer nach 8§ 44 Abs. 1 der Abga-
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benordnung.

§4
Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage der Steuer ist der jahrliche Mietwert ohne Nebenkosten
(Absatz 2 bis 5).

(2) Der Mietwert ist die fur ein Jahr vertragliche zu entrichtende Nettokaltmiete. Der
Mietwert wird dabei auf volle Euro abgerundet.

(3) Sollte im Mietvertrag zwischen den Parteien eine Miete vereinbart worden sein, in
der einige oder alle Nebenkosten oder Aufwendungen fiir die Mdblierung der
Wohnung enthalten sind, sind zur Ermittlung der Nettokaltmiete pauschale Kur-
zungen im nachfolgenden Umfang vorzunehmen, sofern die Héhe der Kosten
nicht explizit im Mietvertrag ausgewiesen ist:

a) fur Teilmdblierung 10 v.H.

b) fur Volliméblierung 20 v.H.

c) eingeschlossene Nebenkosten ohne Heizung 10 v.H.
d) eingeschlossene Nebenkosten mit Heizung 20 v.H.

(4) Als Mietwert gelten auch alle anderen Formen eines vertraglich vereinbarten
Uberlassungsentgelts, beispielsweise Pacht, Nutzungsentgelt, Erbbauzins, Leib-
rente.

(5) Fur Wohnungen, die im Eigentum des Steuerpflichtigen stehen, dem Steuerpflich-
tigen unentgeltlich oder zu einem Entgelt unterhalb der ortstiblichen Miete Uber-
lassen oder ungenutzt sind, ist der Mietwert zu schatzen. Die Schatzung orientiert
sich an der gangigen Miete, die fir R&dume gleicher oder ahnlicher Art, Lage,
Grolle und Ausstattung innerhalb des Stadtgebiets regelmaf3ig gezahlt wird.
Hierbei sind insbesondere heranzuziehen:

1. Entgelte fur vergleichbare, frei vermietbare Wohnobjekte,
2. Frihere Mietvertrage fur dieselbe Wohnung,
3. Auskinfte des ortlichen Gutachterausschusses.

Werden besondere in der Wohnung liegende Umstande geltend gemacht, wie z.
B. Zustand, Lage, Beschaffenheit der Wohnung, fir die der Ansatz der Nettokalt-
miete unter der ortsuiblichen Hohe gerechtfertigt ist, obliegt der Nachweis hierfir
dem Steuerpflichtigen.

(6) Bei Wohnwagen, Wohnmobilen und Mobile Homes gilt als Mietwert die zu zah-
lende Stellplatzmiete. Ist keine Miete zu entrichten, wird die in vergleichbaren Fal-
len zu zahlende Stellplatzmiete zugrunde gelegt.

(7) Kommt der Steuerschuldner seinen Mitwirkungspflichten nach 88 8 und 9 nicht
nach, wird die Bemessungsgrundlage fur die entsprechenden Zeitraume von der
Stadt Rodgau geschétzt und die Steuer durch Steuerbescheid festgesetzt.
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85
Steuersatz

Die Steuer betragt jahrlich 10 v. H. der Bemessungsgrundlage und wird auf volle Euro
abgerundet.

§6
Steuerbefreiung

Befindet sich die Hauptwohnung in einer unter 8 2 Absatz 6 genannten Einrichtung,
entfallt die Besteuerung der Zweitwohnung.

§7
Entstehung, Erhebung und Filligkeit der Steuer

(1) Die Steuer entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, d.h. am 1. Januar eines Jah-
res. Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist
die Steuer anteilsmalig auf volle Monate zu berechnen.

(2) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalender-
jahr.

(3) Wird eine Wohnung zum 1. eines Monats bezogen oder fur den personlichen Le-
bensbedarf vorgehalten, so beginnt die Steuerpflicht am 1. Tag dieses Monats.
Wird eine Wohnung erst nach dem 1. eines Monats bezogen oder fur den persén-
lichen Lebensbedarf vorgehalten, so beginnt die Steuerpflicht am ersten Tag des
folgenden Monats.

(4) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen fur
die Beurteilung einer Wohnung als Zweitwohnung entfallen oder der Steuerpflich-
tige die Zweitwohnung aufgibt. Fallt der Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der
Wohnung als Zweitwohnung endet oder die Wohnung aufgegeben wird, auf den
ersten Tag eines Monats, endet die Steuerpflicht am letzten Tag des vorange-
gangenen Monats.

(5) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe
des Steuerbescheides, im Ubrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit
dem Jahresbetrag fallig. Auf Antrag kann die Steuer auch in vierteljghrlichen Be-
trdgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November entrichtet wer-
den.

(6) In dem Bescheid kann bestimmt werden, dass er auch fir kiinftige Besteuerungs-

zeitraume gilt, solange sich die Bemessungsgrundlage und der Steuerbetrag
nicht andern.

§8
Anzeigepflicht, Mitteilungspflichten

(1) Wer eine Zweitwohnung bezieht, fiir den personlichen Lebensbedarf vorhalt oder
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aufgibt, hat dies der Stadt Rodgau innerhalb eines Monats schriftlich oder elek-
tronisch anzuzeigen. Die Anmeldung oder Abmeldung von Personen nach dem
Bundesmeldegesetz gilt als Anzeige im Sinne dieser Vorschrift.

(2) Die Inhaber einer Zweitwohnung sind verpflichtet, der Stadt Rodgau die fir die
Hohe der Steuer maf3geblichen Veranderungen unverziglich schriftlich oder elek-
tronisch zu melden und Uber den Umfang dieser Veranderungen — auf Verlangen
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen — Auskunft zu erteilen. Die allge-
meine Meldepflicht nach dem Bundesmeldegesetz bleibt bestehen.

§9
Erklarung zur Zweitwohnsitzsteuer

(1) Steuerpflichtige haben bei Beginn der Steuerpflicht oder bei Anderung der Be-

messungsgrundlage (8 4) innerhalb eines Monats nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck schriftlich oder elektronisch eine Erklarung zur Zweitwohnsitzsteu-
er abzugeben.
Unbeschadet davon kann die Stadt jeden zur Abgabe einer Steuererklarung auf-
fordern, der in der Stadt Rodgau mit Nebenwohnung gemeldet ist oder neben
seiner Hauptwohnung eine oder weitere Wohnungen im Sinne von 8§ 2 Abs. 2
dieser Satzung inne hat. In diesen Fallen hat der Steuerpflichtige innerhalb eines
Monats nach Aufforderung die Erklarung zur Zweitwohnsitzsteuer abzugeben.

(2) Die Angaben sind auf Aufforderung innerhalb eines Monats durch geeignete Un-
terlagen, insbesondere durch Mietvertrdge und Mietdnderungsvertrdge nachzu-
weisen.

(3) Ist die Nebenwohnung keine Zweitwohnung im Sinne von § 2 Abs. 2, hat der In-
haber der Nebenwohnung die hierfur mafRgeblichen Umstande schriftlich oder
elektronisch der Stadt Rodgau mitzuteilen (Negativerklarung).

§10
Ubergangsvorschrift

Steuerpflichtige, die mit Datum vom 01.07.2026 in der Stadt Rodgau eine Zweitwoh-
nung innehaben, sind verpflichtet, binnen eines Monats nach Bekanntmachung dieser
Satzung eine Erklarung nach 8§ 9 Abs. 1 dieser Satzung abzugeben. Wird die Er-
klarung nach Satz 1 nicht rechtzeitig abgegeben, schétzt die Stadt den Mietwert nach
8 4 Abs. 1 dieser Satzung.

§11
Mitwirkungspflichten

Die Mitwirkungspflichten Dritter, insbesondere derjenigen, die dem Steuerpflichtigen
die Wohnung Uberlassen oder ihm die Mitnutzung gestatten — z.B. Vermieter, Grund-
stiicks- oder Wohnungseigentiimer oder Verwalter nach dem Wohnungseigentums-
gesetz — ergeben sich aus 8§ 93 der Abgabenordnung.

§12
Dateniibermittiung von Meldebehdrden
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Der Steuerbehoérde dirfen von der Meldebehérde zum Zwecke der Realisierung der
Zweitwohnsitzsteuer die nachstehenden Daten derjenigen Personen, die in der Stadt
Rodgau mit Nebenwohnung gemeldet sind, weitergegeben oder zur Einsicht bereitge-
halten werden:

Steueridentifikationshnummer
Familienname

Vorname

Akademische Titel

Gesetzliche Vertreter

Anschrift der Hauptwohnung

Anschrift der Nebenwohnung in Rodgau
Tag des Ein- und Auszugs

Sterbetag

©CoNoOGRWNE

§13
Datenschutz

Die Stadt Rodgau verarbeitet personenbezogene Daten der Betroffenen im Einklang
mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) zur Erflllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben.

Ausfluhrliche Informationen zu den Verarbeitungszwecken, den Verantwortlichen, der
Speicherdauer sowie zu den Rechten der betroffenen Personen gemald Art. 13 ff.
DSGVO kénnen der zentralen Datenschutzerklarung der Stadt Rodgau in ihrer jeweils
aktuellen Fassung unter ,https://www.rodgau.de/de/footer-stadtverwaltung/
information/datenschutz-stadtverwaltung/“ entnommen werden. Auf Anfrage werden
diese Informationen auch in Papierform zur Verfigung gestellt.

§14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.07.2026 in Kraft.

Der Magistrat der Stadt Rodgau, den
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Max Breitenbach
Blrgermeister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Die Drucksache DS-0122/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung einstim-
mig beschlossen.

18 KonsolidierungsmaBnahme gemaR Prasidium: Einfiihrung

einer Ubernachtungssteuer DS-0124/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 18 auf. Dieser wird gemalf Teil | ohne
Aussprache behandelt.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber die Drucksache DS-0124/2026 abzustim-
men.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t den Erlass der Satzung uber die Er-
hebung einer Steuer auf Ubernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Gebiet der
Stadt Rodgau wie folgt:

Satzung liber die Erhebung einer Steuer auf Ubernachtun_gen
in Beherbergungsbetrieben im Gebiet der Stadt Rodgau (Uber-
nachtungssteuer)

Aufgrund der 88 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 05.02.2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), der 88 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes Uber kom-
munale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBI. | S. 134), zuletzt geandert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBI. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammiung
der Stadt Rodgau am 22. Juni 2026 die folgende Satzung beschlossen:
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§1
Allgemeines

Die Stadt Rodgau erhebt eine Steuer auf Ubernachtungen in Beherbergungsbetrieben
im Stadtgebiet Rodgau (Ubernachtungssteuer) als ortliche Aufwandsteuer.

§2
Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand fir die Mdglichkeit einer entgeltlichen
Ubernachtung in einem — im Stadtgebiet der Stadt Rodgau gelegenen — Beher-
bergungsbetrieb (Hotel, Gasthof, Pension, Privatzimmer, Jugendherberge, Feri-
enwohnung, Motel, Campingplatz oder ahnlichen Einrichtungen). Dies gilt unab-
hangig davon, ob die Beherbergungsleistung tatsachlich in Anspruch genommen
wird. Nicht als Ubernachtung im Sinne dieser Satzung gilt das Unterkommen in
Alten- und Pflegeheimen, Hospizen und vergleichbaren Einrichtungen, die dem
Unterkommen von Personen in besonderen sozialen Situationen dienen.

(2) Der Mdglichkeit der Ubernachtung nach Abs. 1 steht die Nutzung der Beherber-
gungsmoglichkeit, ohne dass eine Ubernachtung erfolgt (z. B. Tageszimmer),
gleich, sofern die Uberlassung entgeltlich erfolgt.

(3) Zusammenhangende Ubernachtungen eines Gastes im selben Beherbergungs-
betrieb, die eine Gesamtdauer von drei Monaten Ubersteigen, unterliegen nicht
der Besteuerung dieser Satzung.

§3
Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage ist der vom Gast fir die Beherbergung (8 2) aufgewendete
Betrag ohne Umsatzsteuer.

(2) Sofern die Aufteilung einer Gesamtrechnung in das auf die Beherbergungsleis-
tung und sonstige Dienstleistungen entfallende Entgelt nicht mdglich ist, gilt als
Bemessungsgrundlage bei einem Beherbergungsbetrieb mit Pauschalpreis der
Pauschalpreis abzuglich 10,- Euro fur Fruhstick und 15,- Euro fur jede sonstige
im Pauschalpreis inbegriffene Mahlzeit.

§4
Steuerpflichtiger
(1) Steuerpflichtiger ist der Betreiber des Beherbergungsbetriebs.

(2) Personen, die gemeinsam die Steuer schulden, sind Gesamtschuldner i. S. d. 8
421 Burgerliches Gesetzbuch.
8§85

Steuersatz

Die Steuer betragt 5 Prozent der Bemessungsgrundlage nach § 3.
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§6
Entstehung der Steuerpflicht, Festsetzung der Steuer und Falligkeit der
Steuerschuld

(1) Der Steueranspruch entsteht mit Beginn der entgeltlichen Beherbergungsleistung
nach § 2.
(2) Veranlagungszeitraum ist das Kalendervierteljahr.

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, der Stadt bis zum 15. Tag nach Ablauf des
Kalendervierteljahres eine digitale Steueranmeldung mit amtlich vorgeschriebe-
nem Formular einzureichen und darin die Steuerschuld selbst zu errechnen. Die
unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestset-
zung. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Steuererklarung
bei der Stadt Rodgau eingegangen ist.

(4) Die Steuer wird vorbehaltlich des Abs. 6 mit Einreichung der Steueranmeldung
fallig.

(5) Zur Prifung der Angaben in der Steuererklarung sind der Stadt auf Anforderung
Nachweise, insbesondere Rechnungen und Quittungsbelege, fur das jeweilige
Quartal im Original vorzulegen. Als Nachweise nach Satz 1 kénnen Datenextrak-
tionen aus dem Vorortsystem des Buchungsportals, Rechnungen, Quittungsbele-
ge und andere geeignete Unterlagen dienen.

(6) Die Steuer wird durch Bescheid festgesetzt, wenn der Steuerpflichtige seinen Er-
klarungspflichten nach Abs. 2 und Abs. 3 oder Nachweispflichten nach Abs. 5
nicht nachkommt. Die Steuer wird in diesem Fall am Tag nach Bekanntgabe des
Bescheides fallig.

§7
Anzeigepflichten, Mitwirkungspflichten

(1) Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, das erstmalige Angebot von entgeltlichen
Ubernachtungen in Beherbergungsbetrieben unverziiglich, spatestens jedoch in-
nerhalb von 4 Wochen gegeniiber der Stadt Rodgau unter Verwendung des amt-
lichen digitalen Formulars mitzuteilen. Das gleiche gilt, wenn sich die fir die
Steuererhebung relevanten Tatbestande andern.

(2) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen
ahnlicher Art sind verpflichtet, der Stadt Rodgau die Beherbergungsbetriebe im
Stadtgebiet mitzuteilen, an die entgeltliche Beherbergungsleistungen vermittelt
werden. Hat der Steuerpflichtige seine Verpflichtung zur Abgabe der Steuerer-
klarung und Einreichung von Nachweisen nach § 6 nicht erftillt, sind die in Satz 1
genannten Unternehmen zur Mitteilung Uber die Person des Steuerpflichtigen
und aller zur Steuererhebung erforderlichen Tatsachen verpflichtet, insbesondere
zur Auskunft, ob und in welchem Umfang Beherbergungsleistungen erfolgt sind
und welche Entgelte dafiir zu entrichten waren.
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§8
Prifungsrecht

(1) Auf die Steuerpflichtigen finden die Vorschriften der Abgabenordnung Uber die
AulRenprifung entsprechende Anwendung.

(2) Die Stadt Rodgau ist befugt, die Angaben des Steuerpflichtigen und des nach § 7
Abs. 2 zur Auskunft Verpflichteten in seinen Geschaftsbichern und sonstigen Un-
terlagen, nachzuprifen.

§9
Geltung des Gesetzes liber kommunale Abgaben

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, sind die 88 4 bis 6 des Gesetzes Uber
kommunale Abgaben in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8 6 Abs. 3 die Steueranmeldung nicht, nicht vollstédndig oder nicht
wahrheitsgemaf oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist abgibt;

2. entgegen 8 7 Abs. 1 seinen Anzeigepflichten nicht nachkommt;

3. entgegen 8§ 7 Abs. 2 seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt;

4. seiner Auskunftspflicht nach § 8 nicht nachkommt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Steuerpflichtiger oder in der Wahrnehmung
der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen leichtfertig

1. gegenuber der Stadt Rodgau uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen un-
richtige oder unvollstandige Angaben macht;

2. die Stadt Rodgau pflichtwidrig Uber steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in
Unkenntnis lasst und dadurch Steuern verkirzt oder nicht gerechtfertigte
Steuervorteile fur sich oder einen anderen erlangt.

(3) Ordnungswidrigkeiten konnen mit einer GeldbulRe bis zu 10.000 € geahndet wer-
den.

§11
Datenschutz

Die Stadt Rodgau verarbeitet personenbezogene Daten der Betroffenen im Einklang
mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) zur Erfullung ihrer
gesetzlichen Aufgaben.

Ausfuhrliche Informationen zu den Verarbeitungszwecken, den Verantwortlichen, der
Speicherdauer sowie zu den Rechten der betroffenen Personen gemafRd Art. 13 ff.
DSGVO kénnen der zentralen Datenschutzerklarung der Stadt Rodgau in ihrer jeweils
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aktuellen Fassung unter ,https://www.rodgau.de/de/footer-stadtverwaltung/
information/datenschutz-stadtverwaltung/* entnommen werden. Auf Anfrage werden
diese Informationen auch in Papierform zur Verfiigung gestellt.

§12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2026 in Kraft.

(2) Beherbergungsleistungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung vertraglich verein-
bart worden sind, sind von der Steuer ausgenommen.

Der Magistrat der Stadt Rodgau, den

Max Breitenbach Burger-
meister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

41 2 0

Die Drucksache DS-0124/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung mehr-
heitlich beschlossen.

19

KonsolidierungsmaRnahme gemal Prasidium: Einfiihrung

und Erhebung einer Grundsteuer C DS-0125/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 19 auf. Dieser wird gemalf3 Teil | ohne
Aussprache behandelt.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber die Drucksache DS-0125/2026 abzustim-
men.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t den Erlass einer Steuer auf unbebaute
aber baureife Grundstlicke im Gebiet der Stadt Rodgau wie folgt:
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Satzung liber die Erhebung einer Steuer auf unbebaute aber
baureife Grundstiicke im Gebiet der Stadt Rodgau
(Grundsteuer C)

Aufgrund der 88 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 05.02.2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), des § 13 des Hessischen Grundsteuerge-
setzes (HGrStG) vom 24.12.2021 (GVBI. 2021 S. 906), zuletzt geandert durch Artikel
3b des Gesetzes vom 27. Méarz 2025 (GVBI. 2025 Nr. 22) Stadtverordnetenversamme-
lung der Stadt Rodgau am 22. Juni 2026 die folgende Satzung beschlossen:

§1
Erhebungsgrundsatz und Erhebungsgebiet

Die Stadt Rodgau erhebt aus stadtebaulichen Griinden auf den in ihrem Gebiet lie-
genden Grundbesitz, wenn es sich bei diesem um baureife Grundstlicke als besonde-
re Grundstucksgruppe innerhalb der unbebauten Grundsticke im Sinne des § 246
des Bewertungsgesetzes handelt, Grundsteuer nach den Vorschriften des § 13
HGrStG (im Folgenden ,Grundsteuer C*). Die stadtebaulichen Griinde bestehen fr
das gesamte Stadtgebiet angesichts regionaler Vorgaben zur Flachenbegrenzung
sowie des Vorrangs der Innenentwicklung in der Aktivierung innerstadtischer Entwick-
lungspotenziale, welche von zentraler Bedeutung sind.

Die genaue Bezeichnung der baureifen Grundstiicke — auf die sich der gesonderte
Hebesatz bezieht — sowie deren Lage, werden jeweils nach den Verhaltnissen zu Be-
ginn eines Kalenderjahres von der Gemeinde im Rahmen einer Allgemeinverfigung
bestimmit.

§2
Festsetzung des Hebesatzes

Der Hebesatz fir die Grundsteuer C flr unbebaute, baureife Grundstiicke wird wie
folgt festgesetzt:

1. Ab dem Zeitpunkt der Herstellung der Baureife bis zum Ablauf des 3. Jahres nach
Herstellung der Baureife sind die Grundstiicke von der Grundsteuer C verschont.
Es bleibt bei der Erhebung der Grundsteuer B fur diese Grundstiicke.

2. Mit Beginn des 4. Jahres nach Eintritt der Baureife betragt der gesonderte Hebe-

satz 300 v.H. des Hebesatzes der Grundsteuer B.

§3
Giiltigkeit
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Der Hebesatz nach § 2 gilt ab dem Haushaltsjahr 2026.

§4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.2026 in Kratft.

Der Magistrat der Stadt Rodgau, den

Max Breitenbach
Biurgermeister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

38 5 0

Die Drucksache DS-0125/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung mehr-
heitlich beschlossen.

20

KonsolidierungsmaBnahme gemaR Prasidium: 1. Ande-
rungssatzung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Rod- DS-0126/2026
gau

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 20 auf. Dieser wird gemalf? Teil | ohne
Aussprache behandelt.

Frau Rapple bittet die Anwesenden Uber die Drucksache DS-0126/2026 abzustim-
men.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlieRt die 1. Anderungssatzung der Verwal-
tungskostensatzung der Stadt Rodgau wie folgt:
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Verwaltungskostensatzung
der Stadt Rodgau

Aufgrund der 88 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F.
der Bekanntmachung vom 7. Marz 2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geandert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), der 88 1 bis 5a, 9 und 10 des
Gesetzes Uber kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. Méarz 2013 (GVBI. 2013,

S. 134), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBI. 2025
Nr.24)i.V.m. 8 2 Abs. 1, S. 2, 88 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hessischen Verwaltungskos-
tengesetzes i. d. F. der Bekanntmachung vom 12.01.2004 (GVBI. I S. 36), zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 23.06.2018 (GVBI. | S. 330) hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Rodgau am 22.06.2026 die folgende Satzung beschlossen:

§1
Kostenpflichtige Amtshandlungen

(1) Fur Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstatigkeiten in Selbstverwaltungsange-
legenheiten, die auf Veranlassung oder tberwiegend im Interesse Einzelner vorge-
nommen oder die in einer besonderen Vorschrift flr kostenpflichtig erklart werden,
werden Verwaltungskosten (Gebtihren und Auslagen) durch die Stadt Rodgau erho-
ben. Eine Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme einer Amtshandlung
oder sonstigen Verwaltungstatigkeit gerichteter Antrag oder ein Widerspruch zurtck-
genommen, abgelehnt oder zurtiickgewiesen, oder die Amtshandlung zurtickgenom-
men oder widerrufen wird.

(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen oder anderen, auch stadtischen,
Rechtsvorschriften erhoben werden, bleiben durch diese Satzung unberhrt.

(3) Fur Amtshandlungen in Auftrags- oder Weisungsangelegenheiten gelten die Vor-
schriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, des Verwaltungskostengeset-
zes des Bundes oder die jeweiligen fachgesetzlichen Vorgaben in der jeweils gultigen
Fassung.

§2
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes
Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind die folgenden Be-
stimmungen des Hessischen Verwaltungskostengesetzes in der jeweiligen Fassung ent-

sprechend anzuwenden:

* §2 Abs. 1 Satz 2 mit der Mal3gabe, dass unter einer Verwaltungskostenordnung im
Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung zu verstehen ist,

* 8§ 4, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Mal3gabe, dass
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unter einer Verwaltungskostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Sat-
zung zu verstehen ist,

» 8§ 5 (Gebuhrenarten), § 6 (Wertgebuhren, Rahmengebiuhren, Pauschalgebihren), §
7 (Sachliche Kostenfreiheit) und 8 9 (Auslagen).

§3
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,

* wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstatigkeit der Stadt veranlasst
oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird,

» wer die Kosten durch eine vor der Stadt Rodgau abgegebene oder ihr mitgeteilten
Erklarung ibernommen hat,

» wer fir die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner nach § 421 BGB.

84
Kostengldaubiger

Kostenglaubigerin ist die Stadt Rodgau.

85
Entstehen der Kostenschuld

(1) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang bei
der Stadt, im Ubrigen mit der Beendigung der gebiihrenpflichtigen Amtshandlung
bzw. sonstigen Verwaltungstatigkeit.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu
erstattenden Betrages.

86
Félligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung, die auch mundlich
ergehen kann, fallig, wenn die Stadt keinen spateren Zeitpunkt bestimmt. Die Kosten
werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kostenentscheidung soll, soweit mdglich
zusammen mit der Sachentscheidung ergehen. Wird sie mindlich erlassen, ist sie
auf Antrag schriftlich zu bestatigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich
bestatigt wird, ist auch die Rechtsgrundlage flur die Erhebung der Kosten sowie deren
Berechnung anzugeben.

Aus der Kostenentscheidung missen mindestens hervorgehen:
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1. die kostenerhebende Behdrde,

2. der Kostenschuldner,

3. die kostenpflichtige Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstatigkeit,
4. die als Gebuhren und Auslagen zu zahlenden Betrdgen sowie

5. wo, wann und wie die Gebuhren und die Auslagen zu zahlen sind.

(2) Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstatigkeit, die auf Antrag vorzunehmen
ist, kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses oder von einer ange-
messenen Sicherheitsleistung bis zur H6he der voraussichtlich entstehenden Kosten
abhangig gemacht werden.

(3) Die Beitreibung erfolgt nach den Vorschriften des Hessischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes (HVwWVG) in der jeweils gtiltigen Fassung.

87
Billigkeitsregelung

Die Stadt Rodgau kann die Gebuhr ermafdigen oder von der Erhebung absehen, wenn
dies mit Rucksicht auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Gebuhrenpflichtigen oder
sonst aus Billigkeitsgriinden geboten erscheint.

§8
Gebiihrentatbestiande

(1) Far nachstehende Amtshandlungen oder Verwaltungstatigkeiten werden folgende
Gebuhren erhoben:

Nr. | Gegenstand EUR
1 Schriftliche Auskiinfte 50,00 bis
1.000,00

Einfache schriftliche Auskulnfte sind kostenfrei, soweit sie
nicht aus Registern und Dateien erteilt werden

2 | Gewahrung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, | 30 00 bis
Bucher, Datentrager usw. flr Personen, die nicht am Ver- | 1.000,00
fahren beteiligt sind
2a | wie Nr. 2., wenn ein Bediensteter die Einsichtnahme | nach Zeit-

dauernd beaufsichtigen muss aufwand
gem. Abs. 2
2b | Zuschlag zu Nr. 2 fur das Versenden von Akten, auch
von BuBgeldakten aul3erhalb eines BuRgeldverfahrens, 15,00
je Sendung. Die Auslagen sind mit der Gebuhr abgegol-
ten.
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2c | Zuschlag zu Nr. 2 bei weggelegten Akten, Karteien, 6,00
Buchern, je Akte, Kartei, Buch usw.

3 Gewahrung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien,

Blcher, Datentrager usw. fir Personen, die am Verfah- 15,00
ren beteiligt sind, durch Versenden, je Sendung

4 Beglaubigung von Unterschriften 10,00

5 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., die die 500
Behorde selbst hergestellt hat, je Urkunde ’

6 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., in ande-
ren Fallen, bei Urkunden, die aus 1 bis 10 Seiten beste-

10,00
hen 1.00
fur jede weitere Seite zuséatzlich ’

7 Anfertigung von Fotokopien, je Seite DIN A 3 und kleiner
die vom Kostenschuldner besonders beantragt oder die 0,20
aus vom Kostenschuldner zu vertretenden Grinden not-
wendig wurden

8a | Herstellung von Planpausen DIN A0 15,00
DIN Al 12,00
Kleiner als DIN Al 8,00
Sonstige, je m? 10,00

8b | Haushaltsplane 60,00

8c | Nachtragshaushaltsplane 27,00

9 Ortsrechtssammlung 38,00

10 | Genehmigung der Einleitung von Abwasser oder Kon- | 40,00 bis
densaten in die offentliche Abwasseranlage 1.500,00

11 | Genehmigung eines Antrages auf Anschluss eines 150.00
Grundstuickes an die 6ffentliche Abwasseranlage 240’00
Bei mehr als 2 Anschlussleitungen ’

12 | Uberwachung der Einleitung nichthauslichen Abwassers _
in die offentliche Abwasseranlage (die Kosten der Unter- | 15,00 bis
suchungsstelle sind als Auslagen neben dieser Gebihr 150,00
zu erheben)

13 | Erteilung eines Zeugnisses Uber das Nichtbestehen eines 40,00
Vorkaufsrechts

14 | Erteilung eines Zeugnisses uber die Nichtaustbung eines | 40,00 bis
Vorkaufsrechts 380,00

15 | Zustimmung zur Verlegung neuer und Anderung bereits | nach Zeit-
vorhandener Telekommunikationslinien gem. 8§ 68 Abs. 3 aufwand
Telekommunikationsgesetz gem. Abs. 2

16 | FUr die von einer Bauherrschaft beantragte oder ge-
winschte Mitteilung nach Anlage 2 zu § 63 HBO, Ab- 60,00
schnitt V 1 Satz 3, die zum vorzeitigen Baubeginn be-
rechtigt
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17 | Benutzung eines Personenkraftwagens, je km 0,60

18 | Bescheinigung tber Anliegerleistungen einfacher Art 25,00

19 | Bescheinigung (ber Anliegerleistungen mit planungs- 40,00
rechtlicher und/oder ortlicher Prifung

20 | Durchfuhrung eines Widerspruchsverfahrens in Angele-
genheiten, die die Ablehnung oder Forderung einer Geld- 40,00
leistung zum Gegenstand haben, hiochstens 20 v.H. des
erfolglos angefochtenen Betrages, mindestens

21 | Wie Nr. 20, wenn der Widerspruch vor Erlass eines Wi-

derspruchsbescheides zuriickgenommen worden ist, 20.00
hdchstens 10 v.H. des erfolglos angefochtenen Betrages,
mindestens

22 | Wie Nr. 20, wenn der Widerspruch allein gegen eine Kos-
tenentscheidung gerichtet war,

bis zu 20 v.H. des Betrages, dessen Festsetzung mit
dem Widerspruch erfolglos angefochten worden ist, min-

dest 20,00
estens 1860,00
hochstens

23 | Nachdruck Grundsteuerbescheid 10,00

(2) Gebiuhren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser Satzung be-
stimmt ist oder wenn Wartezeiten tUber % Stunde hinaus entstanden sind, die der
Kostenschuldner zu vertreten hat. Zu bertcksichtigen ist der Zeitaufwand aller Be-
schaftigten, die an der Amtshandlung oder Verwaltungstétigkeit direkt oder indirekt
beteiligt waren; die Tatigkeit von Hilfskraften (z.B. Fahrer, Schreibkrafte) wird nicht
gesondert berechnet. Anzusetzen sind auch der Zeitaufwand fir die Vorbereitung
und die Nachbereitung der eigentlichen Amtshandlung oder sonstigen Verwaltungs-
tatigkeit sowie etwaige Wegezeiten. Die Geblhr nach Zeitaufwand betragt:

» flr Beamte des hoheren Dienstes und vergleichbare Angestellte je Viertelstunde
27,00 EUR

» flr Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte je Viertelstun-
de 22,00 EUR

» flur alle Gbrigen Beschatftigten, je Viertelstunde 19,00 EUR bei deren Einsatz zu
den ublichen Dienstzeiten.

Fur Tatigkeiten auRerhalb der Ublichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag von 25 % auf
diese Gebuhrensétze, mindestens jedoch 35,00 EUR erhoben.

8§89
Umsatzsteuer

Soweit einzelne gebuhrenpflichtige Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstatigkei-
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ten umsatzsteuerpflichtig sind, erhdht sich die Gebihr um die gesetzliche Umsatzsteuer
in der jeweils geltenden Hohe. Sofern kein Steuerermafligungstatbestand Anwendung
findet, betragt die Umsatzsteuer gemaf § 12 Abs. 1 UStG 19 v. H.; ansonsten gem. § 12
Abs. 2 UStG 7 v. H..

§10
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Verwaltungs-
kostensatzung der Stadt Rodgau vom 11.04.2005 auf3er Kraft.

Der Magistrat der Stadt Rodgau, den

Max Breitenbach Burger-
meister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

43 0 0

Die Drucksache DS-0126/2026 wird von der Stadtverordnetenversammlung einstim-
mig beschlossen.

21 Anpassung der Satzung uiber die Festsetzung der Steuersit-

ze fir die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) DS-0134/2026

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 21 auf.
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Herr Reckliel3 meldet sich zu Wort.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Frau Rapple teilt erneut mit, dass tber den vorliegenden Tagesordnungspunkt ge-
trennt und namentlich abgestimmt wird.

Die Stadtverordnetenvorsteherin bittet zunachst tiber 8 1 Abs. 1 der Satzung tber die
Festsetzung der Steuersatze fur die Grund- und Gewerbesteuer im Gebiet der Stadt
Rodgau — Hebesatzung - abzustimmen. Diesbezuglich ruft Frau Rapple alle Mitglie-
der der Stadtverordnetenversammlung namentlich auf und bittet diese um ihr Votum.

8 1 Abs. 1 der Satzung uber die Festsetzung der Steuersétze fur die Grund- und
Gewerbesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau — Hebesatzung — wird von den Anwe-
senden mehrheitlich beschlossen.

Das konkrete Abstimmungsverhalten ist dem Abstimmungsergebnis zu Ta-
gesordnungspunkt 21 zu entnehmen.

Frau Réapple bittet sodann tber 8 1 Abs. 2 der Satzung Uber die Festsetzung der
Steuersatze fur die Grund- und Gewerbesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau — Hebe-
satzung - abzustimmen. Diesbezuglich ruft Frau Rapple alle Mitglieder der Stadtver-
ordnetenversammlung namentlich auf und bittet diese um ihr Votum.

8 1 Abs. 2 der Satzung uber die Festsetzung der Steuersétze fur die Grund- und
Gewerbesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau — Hebesatzung — wird von den Anwe-
senden mehrheitlich beschlossen.

Das konkrete Abstimmungsverhalten ist dem Abstimmungsergebnis zu Ta-
gesordnungspunkt 21 zu entnehmen.

Abschlie3end bittet Frau Réapple die Stadtverordnetenversammlung Uber die verblei-
benden Paragrafen 2 und 3 abzustimmen.

88 2 und 3 der Satzung Uber die Festsetzung der Steuersatze fur die Grund- und
Gewerbesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau — Hebesatzung — werden von den An-
wesenden mehrheitlich beschlossen.

Das konkrete Abstimmungsverhalten ist dem Abstimmungsergebnis zu Ta-
gesordnungspunkt 21 zu entnehmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t die Anderungen uber die Festsetzung der
Steuersatze fir die Grund- und Gewerbesteuer wie folgt:

Satzung liber die Festsetzung der Steuersatze
fiir die Grund- und Gewerbesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau
— Hebesatzsatzung -
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Aufgrund der 88 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 05.02.2026 (GVBI. 2026 Nr. 8), des § 25 des Grundsteuergesetzes
(GrStG) vom 7. August 1973 (BGBI. | S. 965), zuletzt geandert durch Art. 21 des
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2294) und des § 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBI. | S. 4167), zuletzt geéndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025
(BGBI. I Nr. 69) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgau am 22.06.2026
die folgende Satzung beschlossen:

g1
Hebesitze

Die Hebesatze fir die Grundsteuer und fir die Gewerbesteuer werden wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 760 v.H.
b) fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 1.250 v.H.

2. fur die Gewerbesteuer 395 v.H.

§2
Gultigkeit

Die Hebesatze nach § 1 gelten fur das Haushaltsjahr 2026.

§3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Der Magistrat der Stadt Rodgau, den

Max Breitenbach
BlUrgermeister

Stadtverordnete JA NEIN Enthaltung

Berg, Frank X

Bottcher, Jan-Christoph (Ab-
wesend | Entschuldigt)

Dassinger, Marlies X
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Dauth, Karl-Heinz X
Forster, Nicola X
Friedrich, Jonas X
Grave, Regina X
Grimm, Sarah X
Hofer, Eva-Maria X
Hohistein, lan Martin X
Jager, Clemens X
Janeczek, Thomas X
Jaud, Christopher X
Karner, Jorin X
Keller, Peter X
Dr. Kilz, Thomas X
Klein, Kurt X
Kleinschmidt, Kerstin X
Knoll, Patricia X
Koéhler, Korbinian X
Dr. Kondziela, Andreas X
Krahn, Carolina X
Kreckel, Helge X
Kremeier, Werner X
Lederer, Gerhard X
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Lépez Vicente, Ana X
Lépez Vicente, Paula X
Mika, Marek (Abwesend / Ent-
schuldigt)
Neumann, Lars X
Neumann, Wolfram X
Paul, Ann-Kathrin X
Réapple, Dorothé X
RecklieR, Heino X
Rothe, Silke X
Riisch, Erik X
Sahm, Winfried B. X
Schrod, Alexandra X
Seib, Ute X
Striebel, Rafael X
Tousis, Christos X
Vélkel, Sascha-Pascal X
Von der Au, Bernhard X
von Wirth, Ann-Sophie X
Wagner, Karin X
Wilhelm, Sebastian X
Gesamt: 24 13 6
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Stadtverordnete JA NEIN Enthaltung
Berg, Frank X
Bottcher, Jan-Christoph (Ab-
wesend /| Entschuldigt)

Dassinger, Marlies X

Dauth, Karl-Heinz X
Forster, Nicola X
Friedrich, Jonas X

Grave, Regina X

Grimm, Sarah X
Hofer, Eva-Maria X
Hohilstein, lan Martin X
Jager, Clemens X

Janeczek, Thomas X
Jaud, Christopher X
Karner, Jorin X

Keller, Peter X
Dr. Kilz, Thomas X
Klein, Kurt X
Kleinschmidt, Kerstin X
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Knoll, Patricia X

Kohler, Korbinian

Dr. Kondziela, Andreas

Krahn, Carolina

Kreckel, Helge X

Kremeier, Werner

Lederer, Gerhard

Lopez Vicente, Ana X
Loépez Vicente, Paula X
Mika, Marek (Abwesend /| Ent-
schuldigt)

Neumann, Lars X
Neumann, Wolfram X
Paul, Ann-Kathrin X
Rapple, Dorothé X

RecklieR3, Heino

Rothe, Silke X

Risch, Erik

Sahm, Winfried B.

Schrod, Alexandra X
Seib, Ute X
Striebel, Rafael X
Tousis, Christos X
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Volkel, Sascha-Pascal X
Von der Au, Bernhard X
von Wirth, Ann-Sophie X
Wagner, Karin X
Wilhelm, Sebastian X
Gesamt: 28 9 6

Abstimmungsergebnis zu 88 2 und 3 der - Hebesatzsatzung -

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

24 12 7

Die Satzung Uber die Festsetzung der Steuersatze fur die Grund- und Gewerbesteu-
er im Gebiet der Stadt Rodgau, Drucksache DS-0134/2026 wird von der Stadtver-
ordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen.

22

a) Beschlussfassung iiber den Entwurf der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplans der Stadt Rodgau fiir das Haushalts-
jahr 2026 (einschlieBlich des Stellenplans und weiterer Anla-

gen) und DS-2869/2025

b) Beschlussfassung uiber das Investitionsprogramm 2026
und Folgejahre der Stadt Rodgau nach § 101 Abs. 3 der Hes-
sischen Gemeindeordnung (HGO)

Die Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt 22 nebst Anderungsantragen auf.
Es folgen die Haushaltsreden der Fraktionen.

Herr Jager hélt die Haushaltsrede der CDU-Fraktion.

Frau Seib halt die Haushaltsrede der SPD-Fraktion.

Herr Volkel hélt die Haushaltsrede der AfD-Fraktion.

Frau Wagner hélt die Haushaltsrede der Fraktion Buindnis 90/Die Grlinen.
Herr Striebel halt die Haushaltsrede der Linksfraktion.

Herr Reckliel3 halt die Haushaltsrede der FDP-Fraktion.

Frau P- Lopez-Vicente halt die Haushaltsrede der Fraktion Tierschutzpartei.

offentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 22.06.2026 Seite: 67/75



Herr Karner hélt die Haushaltsrede der Fraktion Volt Rodgau.

Der Stadtverordnete Dauth halt eine Haushaltsrede im Namen der Freien Wahler
Rodgau.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Die Stadtverordnetenvorsteherin teilt den Anwesenden mit, dass der Anderungsan-
trag DS-2869/2025-002 den Anderungsantrag DS-2869/2025-001 ersetzt.

Frau Rapple bittet die Stadtverordnetenversammlung zunachst tiber den Anderungs-
antrag des Magistrats, Drucksache DS-2869/2025-002 abzustimmen.

Der Anderungsantrag wird von der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich be-
schlossen.

Das konkrete Abstimmungsergebnis ist dem Tagesordnungspunkt 22.2 zu
entnehmen.

Anschlie3end bittet Frau Rapple die Stadtverordnetenversammlung tber die Druck-
sache DS-2869/2025 in der Fassung des Anderungsantrags DS-2869/2025-002 ab-
zustimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t den vom Magistrat vorgelegten Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt Rodgau sowie des
Investitionsprogramms fur das Haushaltsjahr 2026 (einschlief3lich des Stellenplans sowie
weiterer Anlagen).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

24 9 10

Die Drucksache DS-2869/2025 wird in der Fassung des Anderungsantrags DS-
2869/2025-002 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

22. a) Beschlussfassung uber den Entwurf der Haushaltssatzung

1 und des Haushaltsplans der Stadt Rodgau fiir das Haushalts-
jahr 2026 (einschlieBlich des Stellenplans und weiterer Anla-
gen) und

b) Beschlussfassung uiber das Investitionsprogramm 2026
und Folgejahre der Stadt Rodgau nach § 101 Abs. 3 der Hes-

DS-2869/2025-001
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sischen Gemeindeordnung (HGO)

Siehe Tagesordnungspunkt 22.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t den vom Magistrat vorgelegten Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt Rodgau sowie des
Investitionsprogramms flr das Haushaltsjahr 2026 (einschlieflich des Stellenplans sowie
weiterer Anlagen).

Haushaltssatzung fiir das
Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der 88 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. Marz 2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 1.
April 2025 (GVBI. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.05.2026
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

81

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf 130.710.719,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 144.784.767,00 EUR
mit einem Saldo von -14.074.048,00 EUR
im aul3erordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf 0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 EUR
mit einem Saldo von 0,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von -14.074.048,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstatigkeit auf -10.385.592,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit auf 2.348.107,00 EUR
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Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf 13.147.974,00 EUR

mit einem Saldo von -10.799.867,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf 12.007.879,00 EUR*
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf 6.115.022,00 EUR!
mit einem Saldo von 5.892.857,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -15.292.602,00 EUR
festgesetzt.

1Hiervon entfallen 1.154.617,00 € auf die Umschuldung von Darlehen, falls eine Prolongation unwirtschattlich ist.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsférderungsmaflnahmen erforderlich ist, wird auf 10.853.262,00
€ festgesetzt.

83

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermachtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung

von Auszahlungen in kunftigen Jahren far Investitionen und
Investitionsforderungsmafinahmen wird auf 600.000,00 € festgesetzt.
§4

Der Hochstbetrag der Liquiditatskredite die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 18.600.000,00 €
festgesetzt.

offentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 22.06.2026 Seite: 70/75



§5

Die Steuersatze fir die Gemeindesteuern werden fir das Haushaltsjahr 2026 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer 760 v. H.

ﬁ)) %l:fdie Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 877,5v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.
8§86

Es wird ein / wird kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.?
§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene

Stellenplan
§8

Uber- und auRerplanmaRige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO gelten bis
zu einem Betrag von 25.000,00 € je Sachkonto; bei Betragen dariiber hinaus bis zu 15% des
jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fallen wird der Magistrat ermachtigt, die Genehmigung zur Leistung des
Mehraufwands bzw. der Mehrauszahlung zu erteilen. Er hat der
Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis davon zu geben.
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Der Magistrat wird erméchtigt, zur Durchfuhrung stadtischer Theater- und
Kleinkunstauffihrungen der Saison 2026/2027 im Vorgriff auf die betroffenen Haushalte
Vertrage im Rahmen folgender Betragsgrenzen abschliel3en zu kénnen.

26100.6791000 (Theaterveranstaltungen) 55.000,00 EUR
26100.6792000 (Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen) 48.000,00 EUR
26100.6793000 (Kindertheaterveranstaltungen) 12.000,00 EUR
26100.6794000 (Sonderveranstaltungen) 5.000,00 EUR
26100.6795000 (Kindertheatertage) 5.000,00 EUR

Rodgau, den XX.XX.2026

Der Magistrat
der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
BlUrgermeister

22. a) Beschlussfassung uber den Entwurf der Haushaltssatzung
2 und des Haushaltsplans der Stadt Rodgau fiir das Haushalts-
jahr 2026 (einschlieBlich des Stellenplans, des Haushaltssi-
cherungskonzeptes und weiterer Anlagen) und DS-2869/2025-002

b) Beschlussfassung uiber das Investitionsprogramm 2026
und Folgejahre der Stadt Rodgau nach § 101 Abs. 3 der Hes-
sischen Gemeindeordnung (HGO)

Siehe Tagesordnungspunkt 22.

Beschluss:

Zu der vom Magistrat vorgelegten Aktualisierung des Entwurfs der Haushaltssatzung und
des Haushaltsplans der Stadt Rodgau fiir das Haushaltsjahr 2026 einschlief3lich des
Stellenplans, des Haushaltssicherungskonzeptes und weiterer Anlagen beschliel3t die
Stadtverordnetenversammlung wie folgt:

Haushaltssatzung fiir das
Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der 88 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 07. Marz 2005 (GVBI. | S. 142) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBI. 2025 Nr.
24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.06.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
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§1

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
im auR3erordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

mit einem Fehlbedarf von

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit auf

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstétigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf
mit einem Saldo von

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf
mit einem Saldo von

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

festgesetzt.

§2

135.055.323,00 EUR
143.537.358,00 EUR
-8.482.035,00 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

-8.482.035,00 EUR

-4,793.579,00 EUR

9.376.301,00 EUR
13.157.974,00 EUR
-3.781.673,00 EUR

3.835.068,00 EUR

4.871.616,00 EUR
-1.036.548,00 EUR

-9.611.800,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von
Investitionen und InvestitionsférderungsmalRnahmen erforderlich ist, wird auf 3.835.068,00 €

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Hohe von 2.000.000,00 € enthalten.
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§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermachtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von
Auszahlungen in kinftigen Jahren flr Investitionen und InvestitionsférderungsmalRnahmen wird auf
600.000,00 € festgesetzt.

§4

Der Hochstbetrag der Liquiditatskredite die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 18.600.000,00 € festgesetzt.

§5

Die Steuersatze fur die Gemeindesteuern werden fir das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 760 v. H.

b) fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 1.250 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 395 v. H.
86

Ein Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen.

87

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene

Stellenplan.

§8

Uber- und auRerplanmaRige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO gelten bis zu einem
Betrag von 25.000,00 € je Sachkonto; bei Betragen dartiber hinaus bis zu 15% des jeweiligen
Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fallen wird der Magistrat erméchtigt, die Genehmigung zur Leistung des Mehraufwands
bzw. der Mehrauszahlung zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis
davon zu geben.

Der Magistrat wird erméchtigt, zur Durchfiihrung stédtischer Theater- und Kleinkunstauffiihrungen der
Saison 2026/2027 im Vorgriff auf die betroffenen Haushalte Vertrdge im Rahmen folgender
Betragsgrenzen abschliel3en zu kénnen.

26100.6791000 (Theaterveranstaltungen) 55.000,00 EUR
26100.6792000 (Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen) 48.000,00 EUR
26100.6793000 (Kindertheaterveranstaltungen) 12.000,00 EUR
26100.6794000 (Sonderveranstaltungen) 5.000,00 EUR
26100.6795000 (Kindertheatertage) 5.000,00 EUR
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Rodgau, den 22.06.2026

Der Magistrat
der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Blrgermeister

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

24 10 9

Die Drucksache DS-2869/2025-002 wird von der Stadtverordnetenversammiung

mehrheitlich beschlossen.

Stadtverordnetenvorsteherin Rapple bedankt sich bei den Anwesenden fir die heuti-

ge Sitzung und schlief3t diese um 21:32 Uhr.

Stadtverordnetenvorsteher: Schriftfihrung:

Dorothé Réapple Ahmed Burkard
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	Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. Änderungssatzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Rodgau wie folgt:


